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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Bundesarchivgesetzes 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Aussonderung, Anbietung und Skartierung Aussonderung, Anbietung und Skartierung 

§ 5. (1) … § 5. (1) … 

(2) Das Schriftgut, das keine dem § 1 Abs. 3 des Datenschutzgesetzes 
unterliegenden Daten enthält, ist spätestens 30 Jahre nach der letzten inhaltlichen 
Bearbeitung anzubieten, wenn nicht der besondere Inhalt des Schriftgutes oder 
gesetzliche Regelungen eine längere Aufbewahrung bei der betreffenden Stelle 
erfordern. Ist das Schriftgut aktenmäßig zusammengefaßt, so bestimmt sich dieser 
Zeitraum nach dem Datum des jüngsten Schriftstückes der Akte. Das Datum der 
inhaltlich letzten Bearbeitung ist gleichzeitig der Beginn der Schutzfristen gemäß 
§ 8. 

(2) Das Schriftgut, das keine personenbezogene Daten enthält, ist spätestens 
30 Jahre nach der letzten inhaltlichen Bearbeitung anzubieten, wenn nicht der 
besondere Inhalt des Schriftgutes oder gesetzliche Regelungen eine längere 
Aufbewahrung bei der betreffenden Stelle erfordern. Ist das Schriftgut 
aktenmäßig zusammengefaßt, so bestimmt sich dieser Zeitraum nach dem Datum 
des jüngsten Schriftstückes der Akte. Das Datum der inhaltlich letzten 
Bearbeitung ist gleichzeitig der Beginn der Schutzfristen gemäß § 8. 

(3) Schriftgut, das Daten enthält, die gemäß § 1 Abs. 3 des 
Datenschutzgesetzes zu löschen wären, weil sie zur Erreichung der Zwecke, für 
die sie ermittelt wurden, nicht mehr erforderlich sind, ist vor seiner Löschung 
bzw. Vernichtung auf seine Eigenschaft als Archivgut zu überprüfen. Wird diese 
Eigenschaft festgestellt, ist das Schriftgut unter Verschluß dem Österreichischen 
Staatsarchiv zu übergeben, wobei das Datum des Ablaufs der Schutzfrist 
anzugeben ist. 

(3) Schriftgut, das personenbezogene Daten enthält, die zu löschen wären, 
weil sie zur Erreichung der Zwecke, für die sie ermittelt wurden, nicht mehr 
erforderlich sind, ist vor seiner Löschung bzw. Vernichtung auf seine Eigenschaft 
als Archivgut zu überprüfen. Wird diese Eigenschaft festgestellt, ist das 
Schriftgut unter Verschluß dem Österreichischen Staatsarchiv zu übergeben, 
wobei das Datum des Ablaufs der Schutzfrist anzugeben ist. Die Archivierung 
und die Verarbeitung dieses Schriftgutes mit den darin enthaltenen 
personenbezogenen Daten liegt im öffentlichen Interesse für Archiv- und 
historische Forschungszwecke. Bis zur Übernahme des Schriftgutes sind die 
gemäß Abs. 1 übergebenden Bundesdienststellen und ab der Übernahme das 
Österreichische Staatsarchiv Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 iVm Art. 26 Abs. 
1 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 
119 vom 4.5.2016 S. 1. 
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(4) bis (9) … (4) bis (9) … 

Recht auf Auskunft und Gegendarstellung Recht auf Auskunft und Gegendarstellung 

§ 7. (1) Soweit Daten nicht ohnehin dem Auskunftsrecht nach dem 
Datenschutzgesetz unterliegen, haben Archive des Bundes Betroffenen auf Antrag 
Auskunft über die sie betreffenden Daten zu erteilen, soweit 

§ 7. (1) Archive des Bundes haben betroffenen Personen auf Antrag 
Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen Daten zu erteilen, soweit 

 1. das Archivgut erschlossen ist,  1. das Archivgut erschlossen ist, 

 2. die Betroffenen Angaben machen, die das Auffinden der Daten 
ermöglichen, und 

 2. die betroffenen Personen Angaben machen, die das Auffinden der 
personenbezogenen Daten ermöglichen, und 

 3. der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand im Verhältnis 
zu dem geltend gemachten Informationsinteresse steht. 

 3. der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand im Verhältnis 
zu dem geltend gemachten Informationsinteresse steht. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Machen Betroffene glaubhaft, daß das Archivgut eine falsche 
Tatsachenbehauptung enthält, die sie erheblich in ihren Rechten beeinträchtigt, so 
können sie verlangen, daß dem betreffenden Archivgut eine vom Betroffenen 
verfaßte Gegendarstellung beigefügt wird. Die Gegendarstellung hat sich auf die 
Tatsachenbehauptung zu beschränken und die entsprechenden Beweismittel 
anzuführen, auf die die Unrichtigkeit der Tatsachenbehauptung gestützt wird. 
Dies gilt nicht für Schriftgut von gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen 
Verfahren. 

(4) Machen betroffene Personen glaubhaft, dass das Archivgut eine falsche 
Tatsachenbehauptung enthält, die sie erheblich in ihren Rechten beeinträchtigt, so 
können sie verlangen, dass dem betreffenden Archivgut eine von der betroffenen 
Person verfasste Gegendarstellung beigefügt wird. Die Gegendarstellung hat sich 
auf die Tatsachenbehauptung zu beschränken und die entsprechenden 
Beweismittel anzuführen, auf die die Unrichtigkeit der Tatsachenbehauptung 
gestützt wird. Dies gilt nicht für Schriftgut von gerichtlichen oder 
verwaltungsbehördlichen Verfahren. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

Freigabe von Archivgut zur Nutzung, Schutzfristen Freigabe von Archivgut zur Nutzung, Schutzfristen 

§ 8. (1) bis (4) … § 8. (1) bis (4) … 

(5) Vor Ablauf der Schutzfrist gemäß Abs. 3 darf personenbezogenes 
Archivgut, außer im Fall der Einwilligung der Betroffenen, nur nach Ablauf von 
20 Jahren ab Beginn der Schutzfrist im Einzelfall zur Nutzung freigegeben 
werden, wenn 

(5) Vor Ablauf der Schutzfrist gemäß Abs. 3 darf personenbezogenes 
Archivgut, außer im Fall der Einwilligung der betroffenen Personen, nur nach 
Ablauf von 20 Jahren ab Beginn der Schutzfrist im Einzelfall zur Nutzung 
freigegeben werden, wenn 

 1. die Nutzung für die Durchführung eines bestimmten 
Forschungsvorhabens einer Person gemäß Abs. 4 erforderlich ist und 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht beeinträchtigt werden 
oder 

 1. die Nutzung für die Durchführung eines bestimmten 
Forschungsvorhabens einer Person gemäß Abs. 4 erforderlich ist und 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen nicht beeinträchtigt 
werden oder 

 2. die öffentlichen Interessen an der Durchführung des 
Forschungsvorhabens gegenüber den schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen überwiegen. 

 2. die öffentlichen Interessen an der Durchführung des 
Forschungsvorhabens gegenüber den schutzwürdigen Interessen der 
betroffenen Personen überwiegen. 
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(6) … (6) … 

Veröffentlichung von Werken Veröffentlichung von Werken 

§ 11. (1) In Werken dürfen personenbezogene Daten erst zehn Jahre nach 
dem Tode der Betroffenen oder Untergang der juristischen Personen 
veröffentlicht werden, es sei denn, die Betroffenen haben ausdrücklich der 
Veröffentlichung zugestimmt. Ist das Todesjahr nicht feststellbar, endet die 
Schutzfrist 110 Jahre nach der Geburt der Betroffenen. 

§ 11. (1) In Werken dürfen personenbezogene Daten erst zehn Jahre nach 
dem Tode der betroffenen Personen oder Untergang der juristischen Personen 
veröffentlicht werden, es sei denn, diese haben ausdrücklich der Veröffentlichung 
zugestimmt. Ist das Todesjahr nicht feststellbar, endet die Schutzfrist 110 Jahre 
nach der Geburt der betroffenen Personen. 

  

(2) und (3) … (3) … 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Schluß- und Übergangsbestimmungen Schluß- und Übergangsbestimmungen 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten von Vorschriften Inkrafttreten, Außerkrafttreten von Vorschriften 

§ 19. (1) und (2) … § 19. (1) und (2) … 
 

(3) § 5 Abs. 2 und 3, 6 Abs. 3, 7 Abs. 1 und 4, 8 Abs. 5 sowie § 11 Abs. 1 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2018 treten mit 25. Mai 2018 in 
Kraft. 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
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Artikel 2 

Änderung des Bundesstatistikgesetzes 2000 

Inhaltsverzeichnis 

1. Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen 

1. und 2. Abschnitt 

3. Abschnitt 

Pflichten der Organe der Bundesstatistik 

  
 § 15. Anonymisierung von personenbezogenen Daten 
 
 

§ 1. und § 2. 

Inhaltsverzeichnis 

1. Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen 

1. und 2. Abschnitt 

3. Abschnitt 

Pflichten der Organe der Bundesstatistik 

 
§ 15. Pseudonymisierung und Verschlüsselung 

 

§ 1. und § 2. 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten: § 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten: 

 1. Statistik: Quantitative Beschreibung und Beurteilung von 
Massenerscheinungen; 

 1. Statistik: Quantitative Beschreibung und Beurteilung von 
Massenerscheinungen; 

 2. Masse: Summe der statistischen Einheiten, über die eine statistische 
Untersuchung gemacht wird; 

 2. Masse: Summe der statistischen Einheiten, über die eine statistische 
Untersuchung gemacht wird; 

 3. Statistische Einheiten: Elemente, auf die sich statistische Erhebungen 
beziehen; 

 3. Statistische Einheit: Grundbeobachtungseinheit gemäß Art. 3 Z 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 über europäische Statistiken und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 über die 
Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften, der Verordnung (EG) Nr. 322/97 über die 
Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des 
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Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das Statistische Programm 
der Europäischen Gemeinschaften, ABl. Nr. L 87 vom 31.3.2009 S. 164; 

 4. Erhebungsmerkmale: Eigenschaften der statistischen Einheiten, die für 
die Erstellung einer bestimmten Statistik erhoben werden; 

 4. Erhebungsmerkmale: Eigenschaften der statistischen Einheiten, die für 
die Erstellung einer bestimmten Statistik erhoben werden; 

 5. Erstellung von Statistiken: Gesamtheit der zur Erhebung, Speicherung, 
Verarbeitung, Aufbereitung, Analyse, Verbreitung und Bereithaltung der 
statistischen Informationen erforderlichen Tätigkeiten; 

 5. Erstellung von Statistiken: Gesamtheit der zur Erhebung, Speicherung, 
Verarbeitung, Aufbereitung, Analyse, Verbreitung und Bereithaltung der 
statistischen Informationen erforderlichen Tätigkeiten; 

 6. Verlaufsstatistik: Statistik, bei der bestimmte Daten von statistischen 
Einheiten zu verschiedenen Zeitpunkten erhoben und so verarbeitet 
werden, daß zeitliche Veränderungen der Merkmale der Einheit 
feststellbar sind; 

 6. Verlaufsstatistik: Statistik, bei der bestimmte Daten von statistischen 
Einheiten zu verschiedenen Zeitpunkten erhoben und so verarbeitet 
werden, daß zeitliche Veränderungen der Merkmale der Einheit 
feststellbar sind; 

 7. Statistische Methode: Gesamtheit aller wissenschaftlich bestimmten 
Verfahren, nach denen empirische Zahlen gewonnen, dargestellt, 
verarbeitet, analysiert und für Schlußfolgerungen, Prognosen und 
Entscheidungen verwendet werden; 

 7. Statistische Methode: Gesamtheit aller wissenschaftlich bestimmten 
Verfahren, nach denen empirische Zahlen gewonnen, dargestellt, 
verarbeitet, analysiert und für Schlußfolgerungen, Prognosen und 
Entscheidungen verwendet werden; 

 8. Statistische Erhebung: Beschaffung von Daten zur Erstellung von 
Statistiken; 

 8. Statistische Erhebung: Beschaffung von Daten zur Erstellung von 
Statistiken; 

 9. Vollerhebung: Erhebung, bei der die Daten von allen statistischen 
Einheiten, die nach dem Gegenstand der Erhebung in Frage kommen, 
erhoben werden; 

 9. Vollerhebung: Erhebung, bei der die Daten von allen statistischen 
Einheiten, die nach dem Gegenstand der Erhebung in Frage kommen, 
erhoben werden; 

 10. Stichprobenerhebung: Erhebung, bei der die Daten nur von einer 
Teilmasse der nach dem Gegenstand der Erhebung in Frage kommenden 
statistischen Einheiten erhoben werden; 

 10. Stichprobenerhebung: Erhebung, bei der die Daten nur von einer 
Teilmasse der nach dem Gegenstand der Erhebung in Frage kommenden 
statistischen Einheiten erhoben werden; 

 11. Kontinuität der statistischen Erhebung: Häufigkeit der Datenerhebung;  11. Kontinuität der statistischen Erhebung: Häufigkeit der Datenerhebung; 

 12. Periodizität der statistischen Erhebung: Zeitabstände der Datenerhebung;  12. Periodizität der statistischen Erhebung: Zeitabstände der Datenerhebung; 

 13. Auskunftspflichtige: Personen, die für eine statistische Einheit 
auskunftspflichtig sind; 

 13. Auskunftspflichtige: Personen, die für eine statistische Einheit 
auskunftspflichtig sind; 

 14. Betroffene: natürliche und juristische Personen, deren Merkmale erhoben 
werden; 

 14. Betroffene: natürliche und juristische Personen, deren Merkmale erhoben 
werden; 

 15. Personenbezogene, nicht personenbezogene Daten: Personenbezogen 
sind Daten, wenn die Identität der Betroffenen für das Organ der 
Bundesstatistik bestimmt oder bestimmbar ist. Nicht personenbezogen 
sind Daten, wenn die Identität der Betroffenen mit Mitteln, die 
vernünftigerweise angewendet werden könnten, nicht mehr bestimmt 
werden kann. 

 15. Vertrauliche Daten: Daten gemäß Art. 3 Z 7 Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 über die Gemeinschaftsstatistiken; 
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 16. Statistikdaten: Daten, die im Zuge einer statistischen Erhebung bei einer 
Einrichtung angefallen sind, die auf Grund eines Rechtsaktes gemäß § 4 
Abs. 1 Z 1 oder eines Bundesgesetzes zur Wahrnehmung von 
statistischen Aufgaben berufen ist; 

 16. Statistikdaten: Daten, die im Zuge einer statistischen Erhebung bei einer 
Einrichtung angefallen sind, die auf Grund eines Rechtsaktes gemäß § 4 
Abs. 1 Z 1 oder eines Bundesgesetzes zur Wahrnehmung von 
statistischen Aufgaben berufen ist; 

 17. Verwaltungsdaten: Daten, die bei Stellen in Wahrnehmung von bundes- 
oder landesgesetzlich übertragenen Aufgaben oder in Vollziehung 
unmittelbar anwendbarer gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften 
angefallen sind; 

 17. Verwaltungsdaten: Daten, die bei Stellen in Wahrnehmung von bundes- 
oder landesgesetzlich übertragenen Aufgaben oder in Vollziehung 
unmittelbar anwendbarer gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften 
angefallen sind; 

 18. Öffentliche Register: Register, die auf Grund bundesgesetzlicher 
Bestimmungen der öffentlichen Einsicht unterliegen; 

 18. Öffentliche Register: Register, die auf Grund bundesgesetzlicher 
Bestimmungen der öffentlichen Einsicht unterliegen; 

 19. Organe der Bundesstatistik: die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ und 
jene Bundesdienststellen, die durch einen Rechtsakt gemäß § 4 Abs. 1 
Z 1 oder durch Bundesgesetz berufen sind, für Zwecke der Statistik 
Daten zu erheben und mit diesen Daten Statistiken zu erstellen; 

 19. Organe der Bundesstatistik: die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ und 
jene Bundesdienststellen, die durch einen Rechtsakt gemäß § 4 Abs. 1 
Z 1 oder durch Bundesgesetz berufen sind, für Zwecke der Statistik 
Daten zu erheben und mit diesen Daten Statistiken zu erstellen; 

 20. Unternehmen: Natürliche Personen (zB freie Dienstnehmer, freiberuflich 
Tätige), juristische Personen, Personengesellschaften, 
Personengemeinschaften und Personenvereinigungen 

 20. Unternehmen: Natürliche Personen (zB freie Dienstnehmer, freiberuflich 
Tätige), juristische Personen, Personengesellschaften, 
Personengemeinschaften und Personenvereinigungen 

 a. mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung 
in Österreich, die der Allgemeinheit oder einem bestimmten 
Personenkreis Waren, Werk- und Dienstleistungen gegen Entgelt 
anbieten oder im Allgemeininteresse liegende Aufgaben erfüllen oder 
Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 und 6 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 – EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988, 
erzielen und 

 a. mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung 
in Österreich, die der Allgemeinheit oder einem bestimmten 
Personenkreis Waren, Werk- und Dienstleistungen gegen Entgelt 
anbieten oder im Allgemeininteresse liegende Aufgaben erfüllen oder 
Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 und 6 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 – EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988, 
erzielen und 

 b. ohne Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung 
in Österreich, die Einkünfte gemäß § 98 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 6 
EStG 1988 erzielen. 

 b. ohne Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung 
in Österreich, die Einkünfte gemäß § 98 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 6 
EStG 1988 erzielen. 

Angeordnete Statistiken und Erhebungen Angeordnete Statistiken und Erhebungen 

§ 4. (1) Die Organe der Bundesstatistik haben die Statistiken zu erstellen und 
die statistischen Erhebungen durchzuführen, die 

§ 4. (1) Die Organe der Bundesstatistik haben die Statistiken zu erstellen und 
die statistischen Erhebungen durchzuführen, die 

 1. durch einen innerstaatlich unmittelbar wirksamen internationalen 
Rechtsakt, 

 1. durch einen innerstaatlich unmittelbar wirksamen internationalen 
Rechtsakt, 

 2. durch Bundesgesetz oder  2. durch Bundesgesetz oder 

 3. durch eine Verordnung gemäß Abs. 3 angeordnet sind.  3. durch eine Verordnung gemäß Abs. 3 angeordnet sind. 
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(2) Eine bundesgesetzlich angeordnete statistische Erhebung und Erstellung 
einer Statistik liegt vor, wenn im Bundesgesetz zumindest der Gegenstand der 
Erhebung oder Statistik festgelegt ist. 

(2) Eine bundesgesetzlich angeordnete statistische Erhebung und Erstellung 
einer Statistik liegt vor, wenn im Bundesgesetz zumindest der Gegenstand der 
Erhebung oder Statistik festgelegt ist. 

(3) Durch Verordnung dürfen statistische Erhebungen und die Erstellung 
von Statistiken nur angeordnet werden, wenn diese für die Wahrnehmung von 
Bundesaufgaben benötigt werden und der Arbeitsaufwand sowie die Kosten der 
Erstellung der Statistik in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der 
Bundesaufgabe, für die diese benötigt werden, stehen. Die Anordnung von 
statistischen Erhebungen ist auf jene Daten zu beschränken, die für die 
Erreichung des Erhebungszweckes unbedingt erforderlich sind. In dieser 
Verordnung sind außerdem entsprechend den statistischen Erfordernissen unter 
Bedachtnahme auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit und auf eine möglichst geringe Belastung der 
Auskunftspflichtigen und der Organe der Bundesstatistik bei gleichzeitiger 
Wahrung des Datenschutzes festzulegen: 

(3) Durch Verordnung dürfen statistische Erhebungen und die Erstellung 
von Statistiken nur angeordnet werden, wenn diese für die Wahrnehmung von 
Bundesaufgaben benötigt werden und der Arbeitsaufwand sowie die Kosten der 
Erstellung der Statistik in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der 
Bundesaufgabe, für die diese benötigt werden, stehen. Die Anordnung von 
statistischen Erhebungen ist auf jene Daten zu beschränken, die für die 
Erreichung des Erhebungszweckes unbedingt erforderlich sind. In dieser 
Verordnung sind außerdem entsprechend den statistischen Erfordernissen unter 
Bedachtnahme auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit und auf eine möglichst geringe Belastung der 
Auskunftspflichtigen und der Organe der Bundesstatistik bei gleichzeitiger 
Wahrung des Datenschutzes festzulegen: 

 1. Erhebungsmasse (§ 3 Z 2);  1. Erhebungsmasse (§ 3 Z 2); 

 2. Statistische Einheit (§ 3 Z 3);  2. Statistische Einheit (§ 3 Z 3); 

 3. Erhebungsmerkmale (§ 3 Z 4);  3. Erhebungsmerkmale (§ 3 Z 4); 

 4. Stichtag der Erhebung;  4. Stichtag der Erhebung; 

 5. ob die Erhebung in Form einer Vollerhebung (§ 3 Z 9) oder unter 
Festlegung der Kriterien für die Bestimmung der Stichprobengröße (§ 7) 
in Form einer Stichprobenerhebung (§ 3 Z 10) zu erfolgen hat; 

 5. ob die Erhebung in Form einer Vollerhebung (§ 3 Z 9) oder unter 
Festlegung der Kriterien für die Bestimmung der Stichprobengröße (§ 7) 
in Form einer Stichprobenerhebung (§ 3 Z 10) zu erfolgen hat; 

 6. Kontinuität (§ 3 Z 11);  6. Kontinuität (§ 3 Z 11); 

 7. Periodizität (§ 3 Z 12);  7. Periodizität (§ 3 Z 12); 

 8. welche Daten von welchen Personenkreisen personenbezogen und 
welche anonymisiert zu erheben sind; 

 8. welche Daten von welchen Personenkreisen und Unternehmenskreisen 
personenbezogen bzw. unternehmensbezogen und welche anonymisiert 
zu erheben sind; 

 9. Art der Erhebung (§ 6);  9. Art der Erhebung (§ 6); 

 10. Mitwirkungspflichten der Auskunftspflichtigen (§ 9);  10. Mitwirkungspflichten der Auskunftspflichtigen (§ 9); 

 11. Mitwirkungspflichten der registerführenden Stellen und der Inhaber von 
Verwaltungs- und Statistikdaten (§ 10); 

 11. Mitwirkungspflichten der registerführenden Stellen und der Inhaber von 
Verwaltungs- und Statistikdaten (§ 10); 

 12. Mitwirkung der Gemeinden (§ 11) und der Bezirkshauptmannschaften 
(§ 12). 

 12. Mitwirkung der Gemeinden (§ 11) und der Bezirkshauptmannschaften 
(§ 12). 

(4) Sind in einer Anordnung gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 nicht alle Regelungen (4) Sind in einer Anordnung gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 nicht alle Regelungen 
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gemäß Abs. 3 Z 1 bis 12 ausreichend enthalten, so sind die noch erforderlichen 
durch Verordnung festzulegen. 

gemäß Abs. 3 Z 1 bis 12 ausreichend enthalten, so sind die noch erforderlichen 
durch Verordnung festzulegen. 

(5) Soweit in Verordnungen auf das „Güterverzeichnis für den 
produzierenden Bereich ÖPRODCOM“, die „Systematik der 
Wirtschaftstätigkeiten ÖNACE“, die „Grundsystematik der Güter ÖCPA“ und 
andere Nomenklaturen zur Klassifizierung von Waren, Dienstleistungen oder 
Unternehmen Bezug genommen wird, kann der nach § 8 zuständige 
Bundesminister auf die entsprechenden Verzeichnisse und Systematiken 
verweisen, die zum Zeitpunkt der Erlassung der Verordnung von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich zur öffentlichen Einsicht während der 
Amtsstunden aufgelegt und im Internet veröffentlicht sind. 

(5) Soweit in Verordnungen auf das „Güterverzeichnis für den 
produzierenden Bereich ÖPRODCOM“, die „Systematik der 
Wirtschaftstätigkeiten ÖNACE“, die „Grundsystematik der Güter ÖCPA“ und 
andere Nomenklaturen zur Klassifizierung von Waren, Dienstleistungen oder 
Unternehmen Bezug genommen wird, kann der nach § 8 zuständige 
Bundesminister auf die entsprechenden Verzeichnisse und Systematiken 
verweisen, die zum Zeitpunkt der Erlassung der Verordnung von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich zur öffentlichen Einsicht während der 
Amtsstunden aufgelegt und im Internet veröffentlicht sind. 

Zulässigkeit der Anordnung von personenbezogenen Erhebungen Zulässigkeit der Anordnung von personenbezogenen Erhebungen 

§ 5. (1) Durch Verordnung darf eine personenbezogene Erhebung nur über 
jene Gegenstände angeordnet werden, 

§ 5. (1) Durch Verordnung darf eine Erhebung von personenbezogenen 
Daten nur über jene Gegenstände angeordnet werden, 

 1. die in einer Anordnung gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 oder  1. die in einer Anordnung gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 oder 

 2. die in der Anlage I zu diesem Bundesgesetz angeführt sind.  2. die in der Anlage I zu diesem Bundesgesetz angeführt sind. 

 (2) In den Fällen des Abs. 1 ist die Anordnung der Erhebung von 
personenbezogenen Daten durch Verordnung im Übrigen nur dann zulässig, 
wenn dies für einen der folgenden Zwecke unerlässlich ist: 

(2) In den Fällen des Abs. 1 ist die Anordnung einer personenbezogenen 
Erhebung durch Verordnung im übrigen nur dann zulässig, wenn dies für einen 
der folgenden Zwecke unerläßlich ist: 

 

 1. Überprüfung der Erfüllung der Auskunftspflicht;  1. Überprüfung der Erfüllung der Auskunftspflicht; 

 2. Berichtigung oder Vervollständigung von Auskünften;  2. Berichtigung oder Vervollständigung von Auskünften; 

 3. Zusammenführung von Daten über dieselbe statistische Einheit bei einer 
statistischen Erhebung, die auf verschiedene Arten (§ 6) erfolgt; 

 3. Zusammenführung von Daten über dieselbe statistische Einheit bei einer 
statistischen Erhebung, die auf verschiedene Arten (§ 6) erfolgt; 

 4. Erstellung, Ergänzung und Berichtigung des Registers gemäß § 25a;  4. Erstellung, Ergänzung und Berichtigung des Registers gemäß § 25a; 

 5. Erstellung von Verlaufsstatistiken auf Grund einer Anordnung gemäß § 4 
Abs. 1 Z 1 oder 2; 

 5. Erstellung von Verlaufsstatistiken auf Grund einer Anordnung gemäß § 4 
Abs. 1 Z 1 oder 2; 

 6. Sicherstellung der Prüftätigkeit internationaler Organe, die von diesen 
auf Grund eines völkerrechtlich verbindlichen internationalen 
Rechtsaktes vorgenommen werden kann; 

 6. Sicherstellung der Prüftätigkeit internationaler Organe, die von diesen 
auf Grund eines völkerrechtlich verbindlichen internationalen 
Rechtsaktes vorgenommen werden kann; 

 7. Entlastung der Respondenten bei wiederholten zeitnahen statistischen  7. Entlastung der Respondenten bei wiederholten zeitnahen statistischen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erhebungen in der Art der Befragung über die gleichen Erhebungsmerkmale, 
soweit nicht sensible Daten im Sinne des § 4 Z 2 des Datenschutzgesetzes 2000 
erhoben werden; 

Erhebungen in der Art der Befragung über die gleichen 
Erhebungsmerkmale, soweit keine personenbezogenen Daten erhoben 
werden; 

 8. Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.  8. Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 

(3) Die Anordnung einer personenbezogenen Erhebung von Daten, aus 
denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit 
hervorgehen, sowie von Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben durch 
Verordnung ist unzulässig. Die personenbezogene Erhebung derartiger Daten 
bedarf einer ausdrücklichen Anordnung durch Bundesgesetz oder durch einen 
Rechtsakt gemäß § 4 Abs. 1 Z 1. Gleiches gilt für Daten, die für Zwecke 

(3) Die Anordnung einer personenbezogenen Erhebung von Daten, aus 
denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit 
hervorgehen, sowie von Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben durch 
Verordnung ist unzulässig. Die personenbezogene Erhebung derartiger Daten 
bedarf einer ausdrücklichen Anordnung durch Bundesgesetz oder durch einen 
Rechtsakt gemäß § 4 Abs. 1 Z 1. Gleiches gilt für Daten, die für Zwecke 

 1. des Schutzes der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik 
Österreich oder 

 1. des Schutzes der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik 
Österreich oder 

 2. der Sicherung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres oder  2. der Sicherung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres oder 

 3. der Sicherstellung der Interessen der umfassenden Landesverteidigung 
oder 

 3. der Sicherstellung der Interessen der umfassenden Landesverteidigung 
oder 

 4. des Schutzes wichtiger außenpolitischer, wirtschaftlicher oder 
finanzieller Interessen der Republik Österreich oder der Europäischen 
Union oder 

 4. des Schutzes wichtiger außenpolitischer, wirtschaftlicher oder 
finanzieller Interessen der Republik Österreich oder der Europäischen 
Union oder 

 5. der Vorbeugung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten  5. der Vorbeugung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten 

erhoben wurden. erhoben wurden. 

(4) Weiters darf durch Verordnung die personenbezogene Erhebung von 
Verwaltungsdaten, die einer ausdrücklichen gesetzlichen 
Weitergabebeschränkung unterliegen, nicht angeordnet werden. 

(4) Weiters darf durch Verordnung die personenbezogene Erhebung von 
Verwaltungsdaten, die einer ausdrücklichen gesetzlichen 
Weitergabebeschränkung unterliegen, nicht angeordnet werden. 

(5) Die Erhebung personenbezogener Daten darf durch Verordnung nur dann 
angeordnet werden, wenn der dadurch bewirkte Eingriff in das Grundrecht auf 
Datenschutz gegenüber der gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Bedeutung 
des mit der statistischen Erhebung angestrebten Zweckes verhältnismäßig ist. 

(5) Die Erhebung personenbezogener Daten darf durch Verordnung nur dann 
angeordnet werden, wenn der dadurch bewirkte Eingriff in das Grundrecht auf 
Datenschutz gegenüber der gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Bedeutung 
des mit der statistischen Erhebung angestrebten Zweckes verhältnismäßig ist. 

 (6) Die personenbezogen und unternehmensbezogen erhobenen Daten gelten 
für die Organe der Bundesstatistik als vertrauliche Daten gemäß § 3 Z 15. Die 
aufgrund dieses Bundesgesetzes und aufgrund von Verordnungen gemäß § 4 
Abs. 3 und 4 sowie §§ 5 bis 7 notwendige Datenverarbeitung erfüllt die 
Voraussetzungen des Art. 35 Abs. 10 der Datenschutz-Grundverordnung für 
einen Entfall der Datenschutz-Folgenabschätzung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 6. und § 7. § 6. und § 7. 

Anordnungen durch Verordnung Anordnungen durch Verordnung 

§ 8. (1) Die Verordnungen gemäß § 4 Abs. 3 und 4 sowie §§ 5 bis 7 sind von 
dem nach dem Gegenstand der Erhebung gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 des 
Bundesministeriengesetzes 1986, BGBl. Nr. 76, zuständigen Bundesminister zu 
erlassen. Sind nach dem Gegenstand der Erhebung auf Grund des 
Bundesministeriengesetzes 1986 mehrere Bundesminister zuständig, so ist die 
Verordnung von diesen gemeinsam zu erlassen. Ist die betreffende Statistik oder 
die statistische Erhebung von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ zu erstellen 
oder durchzuführen, bedarf es außerdem des Einvernehmens mit dem 
Bundeskanzler. 

§ 8. (1) Die Verordnungen gemäß § 4 Abs. 3 und 4 sowie §§ 5 bis 7 sind von 
dem nach dem Gegenstand der Erhebung gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 des 
Bundesministeriengesetzes 1986, BGBl. Nr. 76, zuständigen Bundesminister zu 
erlassen. Sind nach dem Gegenstand der Erhebung auf Grund des 
Bundesministeriengesetzes 1986 mehrere Bundesminister zuständig, so ist die 
Verordnung von diesen gemeinsam zu erlassen. Ist die betreffende Statistik oder 
die statistische Erhebung von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ zu erstellen 
oder durchzuführen, bedarf es außerdem des Einvernehmens mit dem 
Bundeskanzler. 

(2) Vor Erlassung von Verordnungen gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 ist der Datenschutzrat 
zu hören. 

(2) Vor Erlassung von Verordnungen gemäß § 5 Abs. 1 Z 2, die die 
Erhebung von personenbezogenen Daten vorsehen, ist der Datenschutzrat zu 
hören. 

§ 9. bis § 14. § 9. bis § 14. 

Anonymisierung von personenbezogen Daten 

§ 15. (1) Wurden Daten personenbezogen erhoben, sind die Identitätsdaten 
des Betroffenen unverzüglich zu beseitigen und bei Daten natürlicher Personen 
durch das bereichsspezifische Personenkennzeichen Amtliche Statistik (bPK-AS) 
zu ersetzen, sobald sie nicht mehr aus den in § 5 Abs. 2 genannten Gründen oder 
für eine weitere angeordnete statistische Erhebung erforderlich sind. Die 
Bundesanstalt darf keine Aufzeichnungen führen, aus denen hervorgeht, welcher 
Person welches bPK-AS zuzuordnen ist. Bei Daten von Unternehmen sind die 
Identitätsdaten durch die Unternehmenskennzahl zu ersetzen, die durch nicht-
umkehrbare Ableitungen aus der Kennziffer des Unternehmensregisters (§ 25 
Abs. 1 Z 7) zu bilden ist. Diese Daten dürfen nur für Zwecke gemäß § 26 
verwendet werden. 

Pseudonymisierung und Verschlüsselung 

§ 15. (1) Wurden personenbezogene Daten erhoben, sind die Identitätsdaten 
von natürlichen Personen unverzüglich zu beseitigen und durch das 
bereichsspezifische Personenkennzeichen Amtliche Statistik (bPK-AS) zu 
ersetzen, sobald sie nicht mehr aus den in § 5 Abs. 2 genannten Gründen oder für 
eine weitere angeordnete statistische Erhebung erforderlich sind. Die 
Bundesanstalt darf keine Aufzeichnungen führen, aus denen hervorgeht, welcher 
natürlichen Person welches bPK-AS zuzuordnen ist. Art. 15, 16, 18 und 21 der 
Verordnung (EU) Nr. 679/2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 27.04.2016 S. 1, finden auf diese Daten keine Anwendung. 

(2) Ist die Beibehaltung des Personenbezuges der betroffenen Personen aus 
einer der Gründe gemäß § 5 Abs. 2 Z 5 bis 8 oder die Beibehaltung des 
Unternehmensbezugs für die Erstellung von Unternehmensstatistiken 
unerlässlich, ist die Identität der betroffenen Personen und Unternehmen zu 
verschlüsseln: 

 1. im Fall des § 5 Abs. 2 Z 5 unmittelbar, nachdem die Daten in die 
Verlaufsstatistik aufgenommen worden sind; 
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 2. im Fall des § 5 Abs. 2 Z 6 unverzüglich, sobald nur mehr dieser Grund 
vorliegt; 

 3. im Fall des § 5 Abs. 2 Z 7 unmittelbar, nachdem die Daten in die Statistik 
aufgenommen worden sind; 

 4. im Fall des § 5 Abs. 2 Z 8 unmittelbar, nachdem die Daten in die 
Berechnungen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung aufgenommen 
worden sind; 

 5. im Fall von Unternehmensstatistiken unmittelbar nach Erstellung der 
jeweiligen Unternehmensstatistik. 

(3) Die gemäß Abs. 2 verschlüsselten Daten sind getrennt vom Schlüssel so 
aufzubewahren, dass die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der 
Betroffenen nicht gefährdet sind. Der Personenbezug und Unternehmensbezug 
dieser Daten darf nur dann hergestellt werden, wenn dies zur Fortsetzung der 
Verlaufsstatistik oder für eine konkrete Prüftätigkeit gemäß § 5 Abs. 2 Z 6 oder 
für eine neuerliche Erhebung gemäß § 5 Abs. 2 Z 7 oder für Revisionen der 
Berechnungen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gemäß § 5 Abs. 2 Z 8 
oder für eine weiterführende Unternehmensstatistik erforderlich ist. 

(4) Eine Verschlüsselung gemäß Abs. 2 Z 1 kann unterbleiben, wenn nach 
dem die Verlaufsstatistik anordnenden Bundesgesetz oder Rechtsakt gemäß § 4 
Abs. 1 Z 1 die Beibehaltung des Personenbezugs oder Unternehmensbezug 
zulässig ist. 

(5) Die in den Registern gemäß §§ 25 und 25a enthaltenen 
personenbezogenen und unternehmensbezogenen Daten sind unverzüglich zu 
löschen, sobald diese für die in diesen Bestimmungen angeführten Zwecke nicht 
mehr benötigt werden, spätestens jedoch 30 Jahre nach Wegfall der 
Unternehmenseigenschaft gemäß § 3 Z 20. 

(2) Ist die Beibehaltung des Personenbezuges nur mehr aus den Gründen 
des § 5 Abs. 2 Z 5, 6 oder 7 unerläßlich, so ist die Identität der Betroffenen zu 
verschlüsseln: 

 1. im Fall des § 5 Abs. 2 Z 5 unmittelbar, nachdem die Daten in die 
Verlaufsstatistik aufgenommen worden sind; 

 2. im Fall des § 5 Abs. 2 Z 6 unverzüglich, sobald nur mehr dieser Grund 
vorliegt; 

 3. im Fall des § 5 Abs. 2 Z 7 unmittelbar, nachdem die Daten in die Statistik 
aufgenommen worden sind; 

 4. im Fall des § 5 Abs. 2 Z 8 unmittelbar, nachdem die Daten 
in die Berechnungen der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung aufgenommen worden sind. 
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(3) Die gemäß Abs. 2 verschlüsselten Daten sind getrennt vom Schlüssel so 
aufzubewahren, daß die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der 
Betroffenen nicht gefährdet sind. Der Personenbezug dieser Daten darf nur dann 
hergestellt werden, wenn dies zur Fortsetzung der Verlaufsstatistik oder für eine 
konkrete Prüftätigkeit gemäß § 5 Abs. 2 Z 6 oder für eine neuerliche Erhebung 
gemäß § 5 Abs. 2 Z 7 oder für Revisionen der Berechnungen der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gemäß § 5 Abs. 2 Z 8 erforderlich ist. 

(4) Eine Verschlüsselung gemäß Abs. 2 Z 1 kann unterbleiben, wenn nach 
dem die Verlaufsstatistik anordnenden Bundesgesetz oder Rechtsakt gemäß § 4 
Abs. 1 Z 1 die Beibehaltung des Personenbezugs zulässig ist. 

(5) Die in den Registern gemäß §§ 25 und 25a enthaltenen 
personenbezogenen Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald diese für die in 
diesen Bestimmungen angeführten Zwecke nicht mehr benötigt werden, 
spätestens jedoch 30 Jahre nach Wegfall der Unternehmenseigenschaft gemäß 
§ 3 Z 20. 

§ 16. § 16. 

Statistikgeheimnis Statistikgeheimnis 

 § 17. (1) Personenbezogene und unternehmensbezogene Daten dürfen nur 
entsprechend § 16 Abs. 3 verarbeitet werden. Sie dürfen insbesondere nicht in der 
Weise ausgewertet werden, dass das Zutreffen von Merkmalen personenbezogen 
oder unternehmensbezogen dargestellt wird. 

§ 17. (1) Daten dürfen in personenbezogener Form nur entsprechend § 16 
Abs. 3 verwendet werden. Sie dürfen insbesondere nicht in der Weise ausgewertet 
werden, daß das Zutreffen von Merkmalen personenbezogen dargestellt wird. 

 

(2) Die Organe der Bundesstatistik dürfen personenbezogene Daten an Dritte 
nur übermitteln, wenn Rechtsakte gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 oder bundesgesetzliche 
Bestimmungen dies vorsehen oder der Betroffene ausdrücklich und 
unmißverständlich der Übermittlung zugestimmt hat. 

(2) Die Organe der Bundesstatistik dürfen personenbezogene Daten an Dritte 
nur übermitteln, wenn Rechtsakte gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 oder bundesgesetzliche 
Bestimmungen dies vorsehen oder der Betroffene ausdrücklich und 
unmißverständlich der Übermittlung zugestimmt hat. 

(3) Die mit Aufgaben der Bundesstatistik betrauten Personen sind über alle 
personenbezogenen Daten, die ihnen in Wahrnehmung dieser Tätigkeit, und über 
alle Tatsachen, die ihnen bei der statistischen Erhebung zur Kenntnis gelangt 
sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der 
Bundesstatistik sind sie Beamte im Sinne des § 74 des Strafgesetzbuches (StGB), 
BGBl. Nr. 60/1974. 

(3) Die mit Aufgaben der Bundesstatistik betrauten Personen sind über alle 
personenbezogenen Daten, die ihnen in Wahrnehmung dieser Tätigkeit, und über 
alle Tatsachen, die ihnen bei der statistischen Erhebung zur Kenntnis gelangt 
sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der 
Bundesstatistik sind sie Beamte im Sinne des § 74 des Strafgesetzbuches (StGB), 
BGBl. Nr. 60/1974. 
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(4) Das Statistikgeheimnis gilt als Amtsgeheimnis gemäß § 310 StGB. (4) Das Statistikgeheimnis gilt als Amtsgeheimnis gemäß § 310 StGB. 

§ 18. bis § 23. § 18. bis § 23. 

Besondere Grundsätze bei der Aufgabenwahrnehmung Besondere Grundsätze bei der Aufgabenwahrnehmung 

§ 24. Die Bundesanstalt hat bei der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 23 
Abs. 1 und 2 neben den Grundsätzen gemäß § 14 Abs. 1 insbesondere noch 
folgende Grundsätze zu beachten: 

§ 24. Die Bundesanstalt hat bei der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 23 
Abs. 1 und 2 neben den Grundsätzen gemäß § 14 Abs. 1 insbesondere noch 
folgende Grundsätze zu beachten: 

 1. Objektivität und Unparteilichkeit bei der Erstellung der Statistiken;  1. Objektivität und Unparteilichkeit bei der Erstellung der Statistiken; 

 2. Anwendung statistischer Methoden und Verfahren nach international 
anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen und Standards und deren 
Offenlegung; 

 2. Anwendung statistischer Methoden und Verfahren nach international 
anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen und Standards und deren 
Offenlegung; 

 3. laufende Überprüfung der Statistiken auf Qualitätsverbesserungen;  3. laufende Überprüfung der Statistiken auf Qualitätsverbesserungen; 

 4. Sicherstellung einer möglichst hohen Aktualität der Statistiken;  4. Sicherstellung einer möglichst hohen Aktualität der Statistiken; 

 5. Minimierung der Belastung und ausreichende Information der 
Betroffenen und Auskunftspflichtigen; 

 5. Minimierung der Belastung und ausreichende Information der 
Betroffenen und Auskunftspflichtigen; 

 6. Wahrung der Grundsätze der Veröffentlichung gemäß § 30;  6. Wahrung der Grundsätze der Veröffentlichung gemäß § 30; 

  7. Geheimhaltung von vertraulichen Daten. 

 7. Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten.  

§ 25. und § 25a.  § 25. und § 25a.  

Sonstige Register Sonstige Register 

§ 26. (1) Die Bundesanstalt darf, allenfalls fachstatistisch gegliedert, die 
gemäß § 15 Abs. 1 nach Beseitigung der Identitätsdaten mit dem bPK-AS oder 
der Unternehmenskennzahl verknüpften Daten in Registern für die Erstellung von 
Statistiken, Auswertungen, Analysen, Prognosen und statistischen Modellen im 
Rahmen der Aufgaben gemäß §§ 23 und 29 verwenden. Die Daten sind 
unverzüglich zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr benötigt werden. 

§ 26. (1) Die Bundesanstalt darf, allenfalls fachstatistisch gegliedert, die 
gemäß § 15 Abs. 1 nach Beseitigung der Identitätsdaten mit dem bPK-AS oder 
einer gemäß § 15 Abs. 2 Z 5 verschlüsselten Unternehmenskennzahl verknüpften 
Daten in Registern für die Erstellung von Statistiken, Auswertungen, Analysen, 
Prognosen und statistischen Modellen im Rahmen der Aufgaben gemäß §§ 23 
und 29 verwenden. Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für diese 
Zwecke nicht mehr benötigt werden. 

Heranziehung Dritter zur Erstellung von Statistiken Heranziehung Dritter zur Erstellung von Statistiken 

§ 27. (1) und (2)  § 27. (1) und (2)  

 (3) Die gemäß Abs. 1 zu Erhebungen herangezogenen Personen und 
Einrichtungen gelten als Auftragsverarbeiter gemäß Art. 4 Z 8 der Datenschutz-
Grundverordnung. 
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(3) Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes über die Heranziehung von 
Dienstleistern bleiben unberührt. 

 

§ 28. bis § 67.  § 28. bis § 67.  

5. Hauptstück 5. Hauptstück 

Übergangs- und Schlußbestimmungen Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Abgrenzung zu sonstigen Bestimmungen Abgrenzung zu sonstigen Bestimmungen 

 § 68. (1) Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und 
den Ländern über die Zusammenarbeit im Bereich der Statistik, BGBl. 
Nr. 408/1985 bleibt unberührt. 

§ 68. (1) Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und 
den Ländern über die Zusammenarbeit im Bereich der Statistik, BGBl. 
Nr. 408/1985, und, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, 
das Datenschutzgesetz bleiben unberührt. 

 

(2) Die in anderen Bundesgesetzen enthaltenen Regelungen über die 
Erstellung von Statistiken bleiben unberührt. 

(2) Die in anderen Bundesgesetzen enthaltenen Regelungen über die 
Erstellung von Statistiken bleiben unberührt. 

§ 69. bis § 72. § 69. bis § 72. 

§ 73. (1) bis (9) § 73. (1) bis (9) 

 (10) Das Inhaltsverzeichnis, § 3 Z 3 und 15, § 4 Z 8, § 5 Abs. 1, 2 und 6, § 8 
Abs. 2, § 15 samt Überschrift, § 17 Abs. 1, § 24 Z 7, § 26 Abs. 1, § 27 Abs. 3 
sowie § 68 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. XX/2018, 
treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

§ 74. § 74. 
 

Artikel 3 

Änderung des Informationssicherheitsgesetzes 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 1. und § 2.  § 1. und § 2.  
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Voraussetzungen für den Zugang zu klassifizierten Informationen Voraussetzungen für den Zugang zu klassifizierten Informationen 

§ 3. (1) Unbeschadet des § 1 darf der Zugang zu klassifizierten 
Informationen den jeweils betroffenen Personen nur unter folgenden 
Voraussetzungen gewährt werden: 

§ 3. (1) Unbeschadet des § 1 darf der Zugang zu klassifizierten 
Informationen nur unter folgenden Voraussetzungen gewährt werden: 

 1. einem Bediensteten einer Dienststelle des Bundes, wenn  1. einem Bediensteten einer Dienststelle des Bundes, wenn 

 a) der Zugang zu diesen Informationen für die Erfüllung seiner 
dienstlichen Aufgaben erforderlich ist, 

 a) der Zugang zu diesen Informationen für die Erfüllung seiner 
dienstlichen Aufgaben erforderlich ist, 

 b) er nachweislich ausreichend über den Umgang mit klassifizierten 
Informationen unterwiesen wurde und, 

 b) er nachweislich ausreichend über den Umgang mit klassifizierten 
Informationen unterwiesen wurde und, 

 c) soweit Informationen betroffen sind, die als „VERTRAULICH“, 
„GEHEIM“ oder „STRENG GEHEIM“ klassifiziert wurden, eine 
Sicherheitsüberprüfung gemäß §§ 55 bis 55b SPG, BGBl. 
Nr. 566/1991, oder, sofern gesetzlich vorgesehen, eine 
Verlässlichkeitsprüfung gemäß §§ 23 und 24 MBG, BGBl. I 
Nr. 86/2000, durchgeführt wurde. 

 c) soweit Informationen betroffen sind, die als „VERTRAULICH“, 
„GEHEIM“ oder „STRENG GEHEIM“ klassifiziert wurden, eine 
Sicherheitsüberprüfung gemäß §§ 55 bis 55b SPG, BGBl. 
Nr. 566/1991, oder, sofern gesetzlich vorgesehen, eine 
Verlässlichkeitsprüfung gemäß §§ 23 und 24 MBG, BGBl. I 
Nr. 86/2000, durchgeführt wurde. 

 2. sonstigen Personen, wenn  2. sonstigen Personen, wenn 

 a) dies für die Ausübung einer im öffentlichen Interesse gelegenen 
Tätigkeit erforderlich ist, 

 a) dies für die Ausübung einer im öffentlichen Interesse gelegenen 
Tätigkeit erforderlich ist, 

 b) die Voraussetzungen der Z 1 lit. b und c vorliegen und  b) die Voraussetzungen der Z 1 lit. b und c vorliegen und 

 c) kein geringerer als der von der zuständigen Dienststelle vorgesehene 
Schutzstandard gewährleistet wird. 

 c) kein geringerer als der von der zuständigen Dienststelle vorgesehene 
Schutzstandard gewährleistet wird. 

(2) Ein Bediensteter einer Dienststelle des Bundes darf den Zugang zu 
klassifizierten Informationen nur unter den Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 
suchen. 

(2) Ein Bediensteter einer Dienststelle des Bundes darf den Zugang zu 
klassifizierten Informationen nur unter den Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 
suchen. 

(3) die nach § 26 DSG 2000 den Bediensteten einer Dienststelle des Bundes 
sowie sonstigen Personen in ihrer Eigenschaft als Betroffene (im Sinne des § 4 
Z 3 DSG 2000) zustehenden Rechte werden durch die Regelungen der Abs. 1 und 
2 nicht berührt. 

 

§ 4. bis § 11.  § 4. bis § 11.  

Ausstellung und Widerruf von Sicherheitsunbedenklichkeitsbescheinigungen Ausstellung und Widerruf von Sicherheitsunbedenklichkeitsbescheinigungen 

§ 12. (1) bis (4)  § 12. (1) bis (4)  

(4b) Wenn Personen im Ausland Zugang zu klassifizierten Informationen 
oder Zutritt zu Örtlichkeiten einer erhöhten Sicherheitsstufe erhalten sollen, 
dürfen im Rahmen des internationalen Besuchskontrollverfahrens die sie 

(4b) Wenn Personen im Ausland Zugang zu klassifizierten Informationen 
oder Zutritt zu Örtlichkeiten einer erhöhten Sicherheitsstufe erhalten sollen, 
dürfen im Rahmen des internationalen Besuchskontrollverfahrens die sie 
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betreffenden Daten mit ihrer Zustimmung der Einrichtung, die für die Sicherheit 
des Zugangs zu den betreffenden Informationen oder Örtlichkeiten zuständig ist, 
übermittelt werden. § 25 MBG bleibt unberührt. 

betreffenden personenbezogenen Daten mit ihrer Einwilligung der Einrichtung, 
die für die Sicherheit des Zugangs zu den betreffenden Informationen oder 
Örtlichkeiten zuständig ist, übermittelt werden. § 25 MBG bleibt unberührt. 

(5) und (6)  (5) und (6)  

§ 13. bis § 17. § 13. bis § 17. 

 Inkrafttreten 

 § 18. § 3 Abs. 1 und 3 sowie § 12 Abs. 4b in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

 

Artikel 4 

Änderung des Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetzes 

Elektronische Datenverarbeitung, Datenübermittlungen Elektronische Datenverarbeitung, Datenübermittlungen 

§ 13. (1) Der Fonds darf zum Zwecke der Wahrnehmung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz personenbezogen folgende Daten der Zuschusswerber und -
berechtigten automationsunterstützt verarbeiten: 

„§ 13. (1) Der Fonds darf zum Zwecke der Wahrnehmung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz folgende personenbezogene Daten der Zuschusswerber 
und -berechtigten sowie Beihilfenwerber- und -berechtigten 
automationsunterstützt verarbeiten: 

 1. die Personalien,  1. die Personalien, 

 2. die Ausbildungsdaten,  2. die Ausbildungsdaten, 

 3. die Sozialversicherungsdaten,  3. die Sozialversicherungsdaten, 

 4. die Daten über die Einkünfte und Einnahmen,  4. die Daten über die Einkünfte und Einnahmen, 

 5. die Daten der beruflichen Tätigkeit,  5. die Daten der beruflichen Tätigkeit, 

 6. Angaben über den Anspruch auf Zuschuss nach diesem Gesetz und  6. Angaben über den Anspruch auf Zuschuss nach diesem Gesetz, 

 7. Angaben über Sorge- und Unterhaltspflichten, Vermögensverhältnisse 
und Aufwendungen. 

 7. Angaben über Sorge- und Unterhaltspflichten, Vermögensverhältnisse 
und Aufwendungen, 

  8. Gesundheitsdaten gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
27.04.2016 S. 1, soweit sie für die Gewährung der Beihilfe gemäß § 25c 
und zur Kontrolle deren widmungsgemäßen Verwendung erforderlich ist. 

(2) Der Fonds hat im Zusammenhang mit der Auszahlung der Zuschüsse der (2) Der Fonds hat im Zusammenhang mit der Auszahlung der Zuschüsse der 
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Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft die Daten gemäß Abs. 1 
Z 1 und Z 6 sowie die Sozialversicherungsnummer des Zuschussberechtigten zu 
übermitteln. 

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft die personenbezogenen 
Daten gemäß Abs. 1 Z 1 und Z 6 sowie die Sozialversicherungsnummer des 
Zuschussberechtigten zu übermitteln. 

(3) Nach Bekanntgabe der Personalien der Zuschusswerber und -
berechtigten durch den Fonds hat die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft dem Fonds zum Zwecke der Feststellung des Bestehens eines 
Anspruches auf Zuschuss die Daten gemäß Abs. 1 Z 3 zu übermitteln. 

(3) Nach Bekanntgabe der Personalien der Zuschusswerber und -
berechtigten durch den Fonds hat die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft dem Fonds zum Zwecke der Feststellung des Bestehens eines 
Anspruches auf Zuschuss die personenbezogenen Daten gemäß Abs. 1 Z 3 zu 
übermitteln. 

(4) Nach Bekanntgabe der Personalien der Zuschusswerber und -
berechtigten und der Sozialversicherungsnummer durch den Fonds haben die 
Abgabenbehörden des Bundes zum Zwecke der Feststellung des Bestehens eines 
Anspruches auf Zuschuss die Daten gemäß Abs. 1 Z 4 zu übermitteln. 

(4) Nach Bekanntgabe der Personalien der Zuschusswerber und -
berechtigten und der Sozialversicherungsnummer durch den Fonds haben die 
Abgabenbehörden des Bundes zum Zwecke der Feststellung des Bestehens eines 
Anspruches auf Zuschuss die personenbezogenen Daten gemäß Abs. 1 Z 4 zu 
übermitteln. 

 (5) Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Datenverarbeitungen erfüllen 
die Voraussetzungen des Art. 35 der Datenschutz-Grundverordnung für einen 
Entfall der Datenschutz-Folgenabschätzung. 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 30. (1) bis (8) § 30. (1) bis (8) 

 (9) § 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2018 tritt mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 

 

Artikel 5 

Mediengesetz 

Sammlung und Ablieferung periodischer elektronischer Medien Sammlung und Ablieferung periodischer elektronischer Medien 

§ 43b. (1) – (8) unverändert § 43b. (1) – (8) unverändert 

(9) Das Datenschutzgesetz 2000 und gesetzliche Verschwiegenheitspflichten 
bleiben durch diese Bestimmung unberührt. 

(9) Gesetzliche Verschwiegenheitspflichten bleiben durch diese Bestimmung 
unberührt. 

Inkrafttretensbestimmungen zu Novellen ab der Novelle BGBl. I Nr. 75/2000 Inkrafttretensbestimmungen zu Novellen ab der Novelle BGBl. I Nr. 75/2000 

§ 55. (1) – (9) unverändert § 55. (1) – (9) unverändert 
 

(10) § 43b Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes xxx/2018 tritt mit 
[25. Mai 2018] in Kraft. 
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Artikel 6 

ORF-Gesetz 

Bereitstellung weiterer Online-Angebote Bereitstellung weiterer Online-Angebote 

§ 4f. (1) unverändert § 4f. (1) unverändert 

(2) Folgende Online-Angebote dürfen nicht im Rahmen des öffentlich-
rechtlichen Auftrags bereitgestellt werden: 

(2) Folgende Online-Angebote dürfen nicht im Rahmen des öffentlich-
rechtlichen Auftrags bereitgestellt werden: 

 1. - 22. unverändert  1. - 22. unverändert 

 23. Foren, Chats und sonstige Angebote zur Veröffentlichung von Inhalten 
durch Nutzer; zulässig sind jedoch redaktionell begleitete, nicht-ständige 
Angebote zur Übermittlung oder Veröffentlichung von Inhalten durch 
Nutzer in inhaltlichem Zusammenhang mit österreichweit gesendeten 
Fernseh- oder Hörfunkprogrammen. Voraussetzung für die 
Veröffentlichung von Nutzerinhalten in solchen Angeboten ist die 
Registrierung des Nutzers unter Angabe von Vorname und 
Familienname und der Wohnadresse. Die Registrierung ist nur zulässig, 
wenn der Nutzer ohne Zwang und in Kenntnis der Sachlage für den 
konkreten Fall in die Verwendung seiner Daten ausdrücklich eingewilligt 
hat. Der Österreichische Rundfunk hat Nutzer bei begründetem Verdacht 
auf unrichtige Registrierungsangaben zum Nachweis der Richtigkeit der 
Angaben binnen angemessener Frist bei sonstiger Löschung des 
Registrierungsprofils aufzufordern und Nutzer mit offenkundig 
unrichtigen Angaben von vornherein von der Registrierung 
auszuschließen. Die bei der Registrierung übermittelten Daten dürfen zu 
keinem über die Registrierung hinausgehenden Zweck verwendet 
werden. Auf Verlangen des Nutzers sind sämtliche Daten, einschließlich 
des Registrierungsprofils, zu löschen; 

 23. Foren, Chats und sonstige Angebote zur Veröffentlichung von Inhalten 
durch Nutzer; zulässig sind jedoch redaktionell begleitete, nicht-ständige 
Angebote zur Übermittlung oder Veröffentlichung von Inhalten durch 
Nutzer in inhaltlichem Zusammenhang mit österreichweit gesendeten 
Fernseh- oder Hörfunkprogrammen. Voraussetzung für die 
Veröffentlichung von Nutzerinhalten in solchen Angeboten ist die 
Registrierung des Nutzers unter Angabe von Vorname und 
Familienname und der Wohnadresse. Die Registrierung ist nur zulässig, 
wenn der Nutzer ohne Zwang und in Kenntnis der Sachlage für den 
konkreten Fall in die Verwendung seiner personenbezogenen Daten 
ausdrücklich eingewilligt hat. Der Österreichische Rundfunk hat Nutzer 
bei begründetem Verdacht auf unrichtige Registrierungsangaben zum 
Nachweis der Richtigkeit der Angaben binnen angemessener Frist bei 
sonstiger Löschung des Registrierungsprofils aufzufordern und Nutzer 
mit offenkundig unrichtigen Angaben von vornherein von der 
Registrierung auszuschließen. Die bei der Registrierung übermittelten 
personenbezogenen Daten dürfen zu keinem über die Registrierung 
hinausgehenden Zweck verwendet werden. Auf Verlangen des Nutzers 
sind sämtliche personenbezogenen Daten, einschließlich des 
Registrierungsprofils, zu löschen; 

 24. - 28. unverändert  24. - 28. unverändert 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 

Anforderungen an Teletext und Online-Angebote Anforderungen an Teletext und Online-Angebote 

§ 18. (1) – (3) unverändert § 18. (1) – (3) unverändert 
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(4) Kommerzielle Kommunikation in Teletext- und Online-Angeboten ist 
nur in standardisierten Formen und Formaten zulässig. Unzulässig sind Formen, 
bei denen eine leistungsbezogene Abrechnung dergestalt erfolgt, dass 
Marketinginstrumente mit dem Ziel eingesetzt werden, eine messbare Reaktion 
oder Transaktion mit dem Nutzer zu erreichen (Performance Marketing), sowie 
jene Formen, bei denen auf Basis der Speicherung von Nutzerverhaltensdaten 
eine Individualisierung erfolgt. Die Preisgestaltung der kommerziellen 
Kommunikation in Online-Angeboten hat in Form eines bestimmten 
Geldbetrages pro Sichtkontakt zu erfolgen. Die Gewährung von Rabatten beim 
Vertrieb von kommerzieller Kommunikation in Online-Angeboten ist 
ausschließlich aufgrund von Mengenstaffeln in derselben Mediengattung 
zulässig. Die Gewährung von Rabatten in der Form, dass kommerzielle 
Kommunikation in größerem Umfang bereitgestellt wird als nach standardisierten 
Preisen erworben wurde (Naturalrabatte), ist unzulässig. Sämtliche Formen, 
Leistungen, Preise, Rabatte und Skonti sind im Tarifwerk für kommerzielle 
Kommunikation festzulegen und zu veröffentlichen. 

(4) Kommerzielle Kommunikation in Teletext- und Online-Angeboten ist 
nur in standardisierten Formen und Formaten zulässig. Unzulässig sind Formen, 
bei denen eine leistungsbezogene Abrechnung dergestalt erfolgt, dass 
Marketinginstrumente mit dem Ziel eingesetzt werden, eine messbare Reaktion 
oder Transaktion mit dem Nutzer zu erreichen (Performance Marketing), sowie 
jene Formen, bei denen auf Basis der Speicherung von personenbezogenen Daten 
über das Verhalten des einzelnen Nutzers eine Individualisierung erfolgt. Die 
Preisgestaltung der kommerziellen Kommunikation in Online-Angeboten hat in 
Form eines bestimmten Geldbetrages pro Sichtkontakt zu erfolgen. Die 
Gewährung von Rabatten beim Vertrieb von kommerzieller Kommunikation in 
Online-Angeboten ist ausschließlich aufgrund von Mengenstaffeln in derselben 
Mediengattung zulässig. Die Gewährung von Rabatten in der Form, dass 
kommerzielle Kommunikation in größerem Umfang bereitgestellt wird als nach 
standardisierten Preisen erworben wurde (Naturalrabatte), ist unzulässig. 
Sämtliche Formen, Leistungen, Preise, Rabatte und Skonti sind im Tarifwerk für 
kommerzielle Kommunikation festzulegen und zu veröffentlichen. 

(5) unverändert (5) unverändert 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 49. (1) – (17) unverändert § 49. (1) – (17) unverändert 
 

(18) § 4f Abs. 2 Z 23 und § 18 Abs. 4 zweiter Satz in der Fassung des 
Bundesgesetzes xxx/2018 treten mit [25. Mai 2018] in Kraft. 

 

Artikel 7 

Presseförderungsgesetz 

Allgemeine Förderungsvoraussetzungen Allgemeine Förderungsvoraussetzungen 

§ 2. (1) – (4) unverändert § 2. (1) – (4) unverändert 

(5) Sämtliche Auflagezahlen müssen durch eine einschlägige 
Branchenorganisation, die diese Leistungsmerkmale für die Mitglieder nach 
branchenüblichen Kriterien erhebt, bestätigt werden. Soweit der 
Förderungswerber nicht Mitglied einer solchen Branchenorganisation ist, hat er 
die Bestätigung eines Wirtschaftstreuhänders, der sonst in keinem 
Auftragsverhältnis zu ihm steht, über die Prüfung der Auflagezahlen 

(5) Sämtliche Auflagezahlen müssen durch eine einschlägige 
Branchenorganisation, die diese Leistungsmerkmale für die Mitglieder nach 
branchenüblichen Kriterien erhebt, bestätigt werden. Soweit der 
Förderungswerber nicht Mitglied einer solchen Branchenorganisation ist, hat er 
die Bestätigung eines Wirtschaftstreuhänders, der sonst in keinem 
Auftragsverhältnis zu ihm steht, über die Prüfung der Auflagezahlen 
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beizubringen. Des weiteren kann die KommAustria von den Förderungswerbern 
weitere Daten und Belege anfordern, wenn dies zur Beurteilung der 
Förderungswürdigkeit oder Berechnung der Förderhöhe erforderlich ist. 

beizubringen. Des Weiteren kann die KommAustria von den Förderungswerbern 
weitere personenbezogene Daten und Belege anfordern, wenn dies zur 
Beurteilung der Förderungswürdigkeit oder Berechnung der Förderhöhe 
erforderlich ist. 

(6) – (9) unverändert (6) – (9) unverändert 

Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

§ 17. (1) – (7) unverändert § 17. (1) – (7) unverändert 
 

(8) § 2 Abs. 5 dritter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes xxx/2018 tritt 
mit [25. Mai 2018] in Kraft. 

Artikel 8 

Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz 

Bekanntgabepflicht bei Aufträgen Bekanntgabepflicht bei Aufträgen 

§ 2. (1) – (2) unverändert § 2. (1) – (2) unverändert 

(3) Die Bekanntgabe des Auftraggebers, des Namens des periodischen 
Mediums und der Gesamthöhe des geleisteten Entgelts für Veröffentlichungen in 
dem jeweiligen periodischen Medium hat durch die dazu Verpflichteten 
elektronisch im Wege einer Webschnittstelle (Web-Interfaces) an die 
KommAustria zu erfolgen. Die Bekanntgabe hat quartalsweise jeweils innerhalb 
von zwei Wochen gerechnet ab dem Ende eines Quartals zu erfolgen. Die 
Veröffentlichung dieser Daten durch die KommAustria bestimmt sich nach § 3 
Abs. 3. 

(3) Die Bekanntgabe des Auftraggebers, des Namens des periodischen 
Mediums und der Gesamthöhe des geleisteten Entgelts für Veröffentlichungen in 
dem jeweiligen periodischen Medium hat durch die dazu Verpflichteten 
elektronisch im Wege einer Webschnittstelle (Web-Interfaces) an die 
KommAustria zu erfolgen. Die Bekanntgabe hat quartalsweise jeweils innerhalb 
von zwei Wochen gerechnet ab dem Ende eines Quartals zu erfolgen. Die 
Veröffentlichung dieser personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten 
durch die KommAustria bestimmt sich nach § 3 Abs. 3. 

(4) – (5) unverändert (4) – (5) unverändert 

Verfahren und Details zur Veröffentlichung Verfahren und Details zur Veröffentlichung 

§ 3. (1) – (2) unverändert § 3. (1) – (2) unverändert 

(3) Eine Veröffentlichung der gemeldeten Daten oder einer Mitteilung, dass 
auf Grund der Gesamthöhe des geleisteten Entgelts keine Bekanntgabepflicht des 
Rechtsträgers besteht, hat bei Vorliegen aller Bekanntgaben, für das betreffende 
Quartal, spätestens aber am 15. März, 15. Juni, 15. September und 15. Dezember 
für das jeweils diesen Tagen vorangehende Quartal zu erfolgen. 

(3) Eine Veröffentlichung der gemeldeten personenbezogenen und nicht 
personenbezogenen Daten oder einer Mitteilung, dass auf Grund der Gesamthöhe 
des geleisteten Entgelts keine Bekanntgabepflicht des Rechtsträgers besteht, hat 
bei Vorliegen aller Bekanntgaben, für das betreffende Quartal, spätestens aber am 
15. März, 15. Juni, 15. September und 15. Dezember für das jeweils diesen Tagen 
vorangehende Quartal zu erfolgen. 

(4) – (5) unverändert (4) – (5) unverändert 
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(6) Die veröffentlichten Daten eines Kalenderjahres sind von der 
KommAustria jeweils zwei Jahre nach deren erstmaliger Veröffentlichung von 
der Website zu löschen. Stellt ein Rechtsträger fest, dass die ihn betreffenden 
Angaben unrichtig sind, so hat er dies der KommAustria unverzüglich in 
elektronischer Form mitzuteilen. Die KommAustria hat gegebenenfalls die 
Richtigstellung zu veranlassen. 

(6) Die veröffentlichten personenbezogenen und nicht personenbezogenen 
Daten eines Kalenderjahres sind von der KommAustria jeweils zwei Jahre nach 
deren erstmaliger Veröffentlichung von der Website zu löschen. Stellt ein 
Rechtsträger fest, dass die ihn betreffenden Angaben unrichtig sind, so hat er dies 
der KommAustria unverzüglich in elektronischer Form mitzuteilen. Die 
KommAustria hat gegebenenfalls die Richtigstellung zu veranlassen. 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 7. (1) – (3) unverändert § 7. (1) – (3) unverändert 
 

(4) § 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 3 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes 
xxx/2018 treten mit [25. Mai 2018] in Kraft. 

 

Artikel 9 

Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

ADV-Verfahren IT-Verfahren 

§ 46a. (1) … 

(1) Im Verfahren zur Gewährung von Beihilfen nach diesem Bundesgesetz 
sind die Abgabenbehörden des Bundes berechtigt, die hiefür notwendigen 
personenbezogenen Daten der antragstellenden Personen (des 
Zahlungsempfängers), der im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder 
Lebensgefährten und der Kinder automationsunterstützt zu ermitteln und zu 
verarbeiten; das sind folgende Daten: 

§ 46a. (1) … 

(1) Im Verfahren zur Gewährung von Beihilfen nach diesem Bundesgesetz 
sind die Abgabenbehörden des Bundes berechtigt, die hiefür notwendigen 
personenbezogenen Daten der antragstellenden Personen (des 
Zahlungsempfängers), der im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder 
Lebensgefährten und der Kinder automatisiert zu verarbeiten; das sind folgende 
personenbezogenen Daten: 

§ 46a. (2) Z 1 … 

 1. mit dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
ein automationsunterstützter Datenverkehr einzurichten, in dessen 
Rahmen dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger die Versicherungsnummer und die Namen der 
anspruchsberechtigten Personen, der im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Ehegatten oder Lebensgefährten und der Kinder zu übermitteln sind; der 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger hat zu 
diesen Angaben zu übermitteln, ob 

§ 46a. (2) Z 1 … 

 1. mit dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
eine automatisierte Datenübermittlung einzurichten, in dessen Rahmen 
dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger die 
Versicherungsnummer und die Namen der anspruchsberechtigten 
Personen, der im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder 
Lebensgefährten und der Kinder zu übermitteln sind; der Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger hat zu diesen Angaben zu 
übermitteln, ob 

§ 46a. (2) Z 1 lit. a … 

 a) die Versicherungsnummer und der Name mit den Angaben im 

§ 46a. (2) Z 1 lit. a … 

 a) die Versicherungsnummer und der Name mit den Angaben im 
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Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
übereinstimmt und wenn nicht, die Angabe des zu der 
Versicherungsnummer gespeicherten Namens, 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
übereinstimmt und wenn nicht, die Angabe des zu der 
Versicherungsnummer verarbeiteten Namens, 

§ 46a. (2) Z 2 … 

 2. eine Verknüpfung der in Abs. 1 genannten Daten mit den 
Einkommensteuer- und Lohnsteuerdaten (Art, Umfang und Stand der 
Verfahren, Berechnungs- und Bemessungsgrundlagen sowie sonstige 
Bescheiddaten) der anspruchsberechtigten Person, des im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten und der Kinder 
zulässig; 

§ 46a. (2) Z 2 … 

 2. eine Verknüpfung der in Abs. 1 genannten personenbezogenen Daten mit 
den Einkommensteuer- und Lohnsteuerdaten (Art, Umfang und Stand der 
Verfahren, Berechnungs- und Bemessungsgrundlagen sowie sonstige 
Bescheiddaten) der anspruchsberechtigten Person, des im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten und der Kinder 
zulässig; 

§ 46a. (2) Z 4 … 

 4. mit den öffentlichen Universitäten als Auftraggeber über deren 
Datenverbund (§ 7a des Bildungsdokumentationsgesetzes, BGBl. I 
Nr. 12/2002) ein automationsunterstützter Datenverkehr mit den 
Abgabenbehörden als Datenempfänger einzurichten. In dessen Rahmen 
sind dem Datenverbund von den Abgabenbehörden die 
Versicherungsnummern und die Namen der Kinder, für die die 
Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewährt wurde bzw. wird, zu 
übermitteln. Zu diesen Angaben haben die öffentlichen Universitäten 
über deren Datenverbund den Abgabenbehörden zu übermitteln: 

§ 46a. (2) Z 4 … 

 4. mit den öffentlichen Universitäten als Verantwortlicher über deren 
Dateisystem (§ 7a des Bildungsdokumentationsgesetzes, BGBl. I 
Nr. 12/2002) eine automatisierte Datenübermittlung mit den 
Abgabenbehörden als Datenempfänger einzurichten. In dessen Rahmen 
sind dem Verantwortlichen von den Abgabenbehörden die 
Versicherungsnummern und die Namen der Kinder, für die die 
Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewährt wurde bzw. wird, zu 
übermitteln. Zu diesen Angaben hat der Verantwortliche über das 
Dateisystem den Abgabenbehörden zu übermitteln: 

§ 55. (1) bis (36) … § 50. (1) bis (36) … 

(37) § 46a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2018 tritt mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 

 

Artikel 10 

Änderung des Kinderbetreuungsgeldgesetzes 

§ 25. (1) … 

(2) Die Krankenversicherungsträger haben die im Abs. 1 genannten 
Angelegenheiten im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des 
Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend zu vollziehen. 
 

§ 25. (1) … 

(2) Die Krankenversicherungsträger sowie die Niederösterreichische 
Gebietskrankenkasse in ihrer Funktion als Kompetenzzentrum und 
Verbindungsstelle (Abs. 3) haben die ihnen nach diesem Bundesgesetz 
übertragenen Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen 
des Bundeskanzlers zu vollziehen. 
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Datenerhebung Kinderbetreuungsgeld-Datenbank 

§ 36. (1) Im Verfahren zur Gewährung von Kinderbetreuungsgeld sind die 
Krankenversicherungsträger berechtigt, die hiefür notwendigen 
personenbezogenen Daten der antragstellenden Personen (des 
Kinderbetreuungsgeldempfängers), der im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Ehegatten oder Lebensgefährten und der Kinder automationsunterstützt zu 
ermitteln und zu verarbeiten; das sind folgende Daten: 

 1. Namen, Titel, Anschrift und Telefonnummer; 

 2. Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer; 

 3. Staatsbürgerschaft samt aufenthaltsrechtlichem Status bei 
nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft; 

 4. Familienstand und Geschlecht; 

 5. Beruf bzw. Tätigkeit; 

 6. Firmenbuchnummern, Namen und Anschrift des Dienstgebers; 

 7. Anspruchs- und Berechnungsgrundlagen; 

 8. Art, Umfang und Stand der Verfahren; 

 9. Bescheide; 

 10. Bankverbindung und Kontonummer; 

 11. Vertreter, Zahlungsempfänger sowie die Art und Dauer der Vollmacht; 

 12. Zahlungsbeträge. 

§ 36. (1) Für die Verarbeitung der für die Wahrnehmung der nach diesem 
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten 
wird eine Datenbank (Kinderbetreuungsgeld-Datenbank) eingerichtet. 

(2) Die mit der Vollziehung betrauten Krankenversicherungsträger sind 
verpflichtet, im Wege der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse der 
Bundesministerin für Familien und Jugend insbesondere folgende Daten zur 
automationsunterstützten Besorgung der Statistik zu übermitteln: 

 1. Anzahl der Bezieher aufgegliedert nach Geschlecht und Varianten; 

 2. Dauer des Bezuges; 

 3. Häufigkeit des Wechsels; 

 4. Anzahl der Bezieher von Beihilfe; 

 5. Anzahl der Personen mit Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld gemäß 
§§ 3 Abs. 5, 3a Abs. 2 und 24a Abs. 3; 

 6. Anzahl der Bezieher nach § 5b Abs. 1 und 2; 

 7. Anzahl der Bezieher nach § 24d, aufgeschlüsselt nach Abs. 1 und 2 und 
nach Geschlecht; 

(2) Als erforderliche personenbezogene Daten im Sinne des Abs. 1 gelten 
insbesondere folgende Daten der antragstellenden Person, des zweiten 
Elternteiles, des Partners, der Kinder und sonstiger relevanter Personen: 

 1. Namen, Titel, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse; 

 2. Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer; 

 3. Staatsangehörigkeit samt aufenthaltsrechtlichem Status bei 
nichtösterreichischer Staatsangehörigkeit; 

 4. Familienstand und Geschlecht; 

 5. Beruf bzw. Tätigkeit; 

 6. Firmenbuchnummern, Namen und Anschrift des Dienstgebers; 

 7. Anspruchs- und Berechnungsgrundlagen; 

 8. Art, Umfang und Stand der Verfahren; 

 9. Bescheide; 
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 8. Anzahl der Bezieher, die die Leistungsart geändert haben, 
aufgeschlüsselt nach Geschlecht; 

 9. Anzahl der Bezieher des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes als Konto, 
die eine Änderung der Anspruchsdauer vorgenommen haben; 

 10. Anzahl der Bezieher des Partnerschaftsbonus, aufgeschlüsselt nach Beruf 
bzw. Tätigkeit, Familienstand und Staatsbürgerschaft samt 
aufenthaltsrechtlichen Status bei nichtösterreichischen Staatsbürgern; 

 11. Anzahl der Bezieher des pauschalen und einkommensabhängigen 
Kinderbetreuungsgeldes, bei denen eine Reduktion um einen bezogenen 
Familienzeitbonus nach dem FamZeitbG oder vergleichbarer Leistungen 
nach anderen in- oder ausländischen Rechtsvorschriften, erfolgte. 

 10. Bankverbindung und Kontonummer; 

 11. Vertreter, Zahlungsempfänger sowie die Art und Dauer der Vollmacht; 

 12. Zahlungsbeträge. 

(3) Die mit der Vollziehung betrauten Krankenversicherungsträger sind 
verpflichtet, im Wege der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse als 
Verbindungsstelle der Bundesministerin für Familien und Jugend folgende Daten 
zur jährlichen Weiterleitung an die Europäische Kommission zu übermitteln: 

 1. Anzahl aller Bezieher, Anzahl aller Kinder, für die Leistungen bezogen 
wurden und die Gesamtsumme der diesbezüglichen Auszahlungen; 

 2. Anzahl der Bezieher und Anzahl der Kinder, für die Leistungen bezogen 
wurden mit Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat, und die 
Gesamtsumme der diesbezüglichen Auszahlungen, aufgeschlüsselt nach 
Wohnort der Kinder sowie vorrangiger und nachrangiger Zuständigkeit 
Österreichs nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, 

jeweils bezogen auf das von der Europäischen Kommission abgefragte Jahr. 

(3) Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse in ihrer Funktion als 
Kompetenzzentrum (§ 25 Abs. 3) ist Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 der 
Verordnung (EU) Nr. 679/2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 27.04.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO). 

 
(4) Die einmaligen Kosten für die Errichtung der Datenbank sowie die 

laufenden Wartungs- und Entwicklungskosten trägt der 
Familienlastenausgleichsfonds. 

§ 37. (1) Die Abgabenbehörden haben den Krankenversicherungsträgern 
jene Daten, die eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der ihnen 
durch dieses Bundesgesetz übertragenen Aufgaben darstellen, elektronisch zu 
übermitteln. Der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Familien und Jugend wird ermächtigt, Art und Weise des 
Verfahrens der elektronischen Übermittlung durch Verordnung festzulegen. 

§ 37. (1) Die Krankenversicherungsträger sind verpflichtet, alle 
erforderlichen personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) elektronisch an die 
Datenbank zu übermitteln. 

(2) Im Sinne des Abs. 1 haben die Abgabenbehörden für Personen, deren 
Einkünfte zur Feststellung des Anspruches auf Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz heranzuziehen ist, im Rahmen ihres Wirkungsbereiches im 

(2) Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse in ihrer Funktion als 
Kompetenzzentrum und Verbindungsstelle (§ 25 Abs. 3) ist verpflichtet, alle 
erforderlichen personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) elektronisch an die 
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Ermittlungsverfahren festgestellte Daten gemäß §§ 8, 8b sowie 24a sowie jene 
Daten, aus denen Ansprüche auf Familienbeihilfe hervorgehen, auf Anfrage den 
Krankenversicherungsträgern bekannt zu geben. Die abgabenrechtliche 
Geheimhaltungspflicht des § 48a BAO ist zu beachten. 

Datenbank zu übermitteln. 

(3) Die Krankenversicherungsträger sind verpflichtet, den anderen 
Krankenversicherungsträgern auf deren Ersuchen die für die ordnungsgemäße 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Daten gemäß Abs. 1 und 2 
sowie § 36 im Wege automationsunterstützter Datenübermittlung zur Verfügung 
zu stellen. 

(3) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger hat 
alle ihm zur Verfügung stehenden und für die Wahrnehmung der den 
Krankenversicherungsträgern und der Niederösterreichischen 
Gebietskrankenkasse in ihrer Funktion als Kompetenzzentrum sowie als 
Verbindungsstelle (§ 25 Abs. 3) nach diesem Bundesgesetz übertragenen 
Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) elektronisch an 
die Datenbank zu übermitteln (§ 25 Abs. 4). 

 
(4) Die Abgabenbehörden haben alle für die Wahrnehmung der den 

Krankenversicherungsträgern und der Niederösterreichischen 
Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum sowie als Verbindungsstelle (§ 25 
Abs. 3) nach diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben erforderlichen 
personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) an die Datenbank elektronisch zu 
übermitteln. Der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler wird ermächtigt, Art und Weise des Verfahrens der elektronischen 
Übermittlung durch Verordnung festzulegen. 

 
Weitere Datenverarbeitung 

 
§ 37a. (1) Die Krankenversicherungsträger sind berechtigt, alle 

erforderlichen personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) aus der Datenbank zu 
verarbeiten. 

 
(2) Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse in ihrer Funktion als 

Kompetenzzentrum und Verbindungsstelle (§ 25 Abs. 3) ist berechtigt, alle 
erforderlichen personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) aus der Datenbank zu 
verarbeiten. 

 
(3) Die Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse in ihrer Funktion als 

Kompetenzzentrum (§ 25 Abs. 3) hat dem Bundeskanzler anonymisierte Daten zur 
automatisierten Besorgung der Statistik zu übermitteln. 

 
(4) Die Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse in ihrer Funktion als 

Verbindungsstelle (§ 25 Abs. 3) hat dem Bundeskanzler folgende Daten zur 
jährlichen Weiterleitung an die Europäische Kommission zu übermitteln: 

 1. Anzahl aller Bezieher, Anzahl aller Kinder, für die Leistungen bezogen 
wurden und die Gesamtsumme der diesbezüglichen Auszahlungen, 
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 2. Anzahl der Bezieher und Anzahl der Kinder, für die Leistungen bezogen 
wurden mit Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat, und die 
Gesamtsumme der diesbezüglichen Auszahlungen, aufgeschlüsselt nach 
Wohnort der Kinder sowie vorrangiger und nachrangiger Zuständigkeit 
Österreichs nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, 

jeweils bezogen auf das von der Europäischen Kommission abgefragte Jahr. 
 

Datenlöschung 
 

§ 37b. Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse in ihrer Funktion als 
Kompetenzzentrum (§ 25 Abs. 3) hat die personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) 
in der Datenbank zu löschen, sobald diese nicht mehr benötigt werden, frühestens 
jedoch 7 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem eine Leistung nach 
diesem Bundesgesetz zuletzt bezogen worden ist. 

§ 50. (1) bis (20) … § 50. (1) bis (20) … 

(21) §§ 25 Abs. 2, die Überschrift zu § 36, § 36 und § 37 bis 37b in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/20XX treten mit 25. Mai 2018 in 
Kraft. 

 

Artikel 11 

Änderung des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes 2013 

Datenverwendung Datenverarbeitung 

§ 8. (1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, folgende Daten 
von natürlichen und juristischen Personen, die Leistungen im Sinne des 2. 
Hauptstücks erbringen, sowie Adoptivwerbern und -werberinnen zur 
Eignungsbeurteilung und Aufsicht zu verwenden: 

 1. bis 4. ..… 

(2) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, folgende Daten von 
natürlichen und juristischen Personen, die Leistungen im Sinne des 2. 
Hauptstücks erbringen, zur Leistungserbringung und Leistungsabrechnung zu 
verwenden: 

 1. bis 3. …. 

(3) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, zum Zweck der 
Eignungsbeurteilung und Aufsicht Sonderauskünfte gemäß § 9a StrRegG in 

§ 8. (1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, folgende 
personenbezogene Daten von natürlichen und juristischen Personen, die 
Leistungen im Sinne des 2. Hauptstücks erbringen, sowie Adoptivwerbern und -
werberinnen zur Eignungsbeurteilung und Aufsicht zu verarbeiten: 

 1. bis 4. ..… 

(2) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, folgende 
personenbezogene Daten von natürlichen und juristischen Personen, die 
Leistungen im Sinne des 2. Hauptstücks erbringen, zur Leistungserbringung und 
Leistungsabrechnung zu verarbeiten: 

 1. bis 3. …. 

(3) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, zum Zweck der 
Eignungsbeurteilung und Aufsicht Sonderauskünfte gemäß § 9a StrRegG in 
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Bezug auf natürliche Personen, die im Rahmen der Leistungserbringung im Sinne 
des 2. Hauptstücks unmittelbar Kinder und Jugendliche betreuen, sowie 
Adoptivwerber und –werberinnen bei der Bundespolizeidirektion Wien 
einzuholen und die Daten zu verwenden. 

(4) Daten, die gemäß Abs. 1 und 2 verwendet werden, dürfen nur zu den in 
Abs. 1 und 2 genannten Zwecken an andere Kinder- und Jugendhilfeträger, 
andere Kostenträger und Gerichte übermittelt werden. 

(5) Die verarbeiteten Daten dürfen nur so lange aufbewahrt werden, als es 
für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, erforderlich ist. Darüber hinaus 
kann die Landesgesetzgebung Mindest- und Höchstfristen zur Löschung der 
einzelnen Datenarten festlegen. 

Bezug auf natürliche Personen, die im Rahmen der Leistungserbringung im Sinne 
des 2. Hauptstücks unmittelbar Kinder und Jugendliche betreuen, sowie 
Adoptivwerber und -werberinnen bei der Bundespolizeidirektion Wien 
einzuholen und die Daten zu verarbeiten. 

(4) Personenbezogene Daten, die gemäß Abs. 1 und 2 verarbeitet werden, 
dürfen nur zu den in Abs. 1 und 2 genannten Zwecken an andere Kinder- und 
Jugendhilfeträger, andere Kostenträger und Gerichte übermittelt werden. 

(5) Die verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen nur so lange 
aufbewahrt werden, als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, 
erforderlich ist. Darüber hinaus kann die Landesgesetzgebung Mindest- und 
Höchstfristen zur Löschung der einzelnen Datenarten festlegen. 

Dokumentation Dokumentation 

§ 9. (1) bis (3) ….. 

(4) Der Kinder- und Jugendhilfeträger und die beauftragte private Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtung hat organisatorische Vorkehrungen zu treffen, die den 
Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen im Sinne des § 1 Abs. 2 
Datenschutzgesetz 2000 garantieren. Einsicht in die Dokumentation kann nur im 
Rahmen der Auskunftsrechte gemäß § 7 gewährt werden. 

§ 9. (1) bis (3) ….. 

(4) Der Kinder- und Jugendhilfeträger und die beauftragte private Kinder- 
und Jugendhilfeinrichtung haben technische und organisatorische Vorkehrungen 
zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen zu treffen. 

(5) ….. (5) ….. 

Datenverwendung Datenverarbeitung 

§ 40. (1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, folgende 
personenbezogenen Daten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
mit ihnen verwandten oder verschwägerten Personen, Personen, die mit ihnen im 
gemeinsamen Haushalt leben, Bezugspersonen sowie ganz oder teilweise mit der 
Obsorge für die Kinder und Jugendlichen betrauten Personen zum Zweck der 
Abklärung von Kindeswohlgefährdungen, Gewährung von Erziehungshilfen, 
Hilfen für junge Erwachsene, oder Sozialen Diensten und Mitwirkung an der 
Adoption zu verwenden, soweit dies im überwiegenden berechtigten Interesse der 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erforderlich ist: 

 1. Name, ehemalige Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 
Adresse, Telefonnummern, e-Mail-Adressen, Faxnummern, 
Familienstand, Gesundheitsdaten, Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen, Ausbildung und Beschäftigung, bereichsspezifisches 
Personenkennzeichen, Sozialversicherungsnummer, Melderegisterzahl, 
Staatsangehörigkeit, Art der Beziehung; 

§ 40. (1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, folgende 
personenbezogenen Daten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
mit ihnen verwandten oder verschwägerten Personen, Personen, die mit ihnen im 
gemeinsamen Haushalt leben, Bezugspersonen sowie ganz oder teilweise mit der 
Obsorge für die Kinder und Jugendlichen betrauten Personen zum Zweck der 
Abklärung von Kindeswohlgefährdungen, Gewährung von Erziehungshilfen, 
Hilfen für junge Erwachsene, oder Sozialen Diensten und Mitwirkung an der 
Adoption zu verarbeiten, soweit dies im überwiegenden berechtigten Interesse 
der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erforderlich ist: 

 1. Name, ehemalige Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 
Adresse, Telefonnummern, e-Mail-Adressen, Faxnummern, 
Familienstand, Gesundheitsdaten, Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen, Ausbildung und Beschäftigung, bereichsspezifisches 
Personenkennzeichen, Sozialversicherungsnummer, Melderegisterzahl, 
Staatsangehörigkeit, Art der Beziehung, Video- und Bildmaterial; 
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 2. bis 3. …  2. bis 3. … 

(2) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, folgende 
personenbezogenen Daten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
ihnen zum Unterhalt verpflichteten Personen sowie nahen Angehörigen zur 
Wahrnehmung der Rechtsvertretung und Obsorge sowie zum Zweck des 
Kostenersatzes der vollen Erziehung, der Berechnung des Pflegebeitrages gemäß 
§ 20 Abs. 4 und der Abrechnung der Entgelte für soziale Dienste zu verwenden: 

 1. bis 3. …. 

(2) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, folgende 
personenbezogenen Daten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
ihnen zum Unterhalt verpflichteten Personen sowie nahen Angehörigen zur 
Wahrnehmung der Rechtsvertretung und Obsorge sowie zum Zweck des 
Kostenersatzes der vollen Erziehung, der Berechnung des Pflegebeitrages gemäß 
§ 20 Abs. 4 und der Abrechnung der Entgelte für soziale Dienste zu verarbeiten: 

 1. bis 3. … 

(3) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, folgende 
personenbezogene Daten von Kindern, Jugendlichen, mit ihnen verwandten oder 
verschwägerten Personen, Personen, die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt 
leben, Bezugspersonen sowie ganz oder teilweise mit der Obsorge für die Kinder 
und Jugendlichen betrauten Personen zum Zweck der Stellungnahme an Zivil- 
und Strafgerichte zu verwenden, soweit dies im überwiegenden berechtigten 
Interesse der Kinder und Jugendlichen erforderlich ist: 

 1. Name, ehemalige Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 
Adresse, Telefonnummern, e-Mail-Adressen, Faxnummern, 
Familienstand, Gesundheitsdaten, Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen, Ausbildung und Beschäftigung, bereichsspezifisches 
Personenkennzeichen, Sozialversicherungsnummer, Melderegisterzahl, 
Staatsangehörigkeit, Art der Beziehung; 

 2. ….(. 

(3) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, folgende 
personenbezogene Daten von Kindern, Jugendlichen, mit ihnen verwandten oder 
verschwägerten Personen, Personen, die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt 
leben, Bezugspersonen sowie ganz oder teilweise mit der Obsorge für die Kinder 
und Jugendlichen betrauten Personen zum Zweck der Stellungnahme an Zivil- 
und Strafgerichte zu verarbeiten, soweit dies im überwiegenden berechtigten 
Interesse der Kinder und Jugendlichen erforderlich ist: 

 1. Name, ehemalige Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 
Adresse, Telefonnummern, e-Mail-Adressen, Faxnummern, 
Familienstand, Gesundheitsdaten, Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen, Ausbildung und Beschäftigung, bereichsspezifisches 
Personenkennzeichen, Sozialversicherungsnummer, Melderegisterzahl, 
Staatsangehörigkeit, Art der Beziehung, Video- und Bildmaterial; 

 2. ….. 

(5) Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat Datensicherheitsmaßnahmen zu 
treffen. Jedenfalls sind alle Datenverwendungen zu protokollieren. Sensible 
Daten dürfen nur verschlüsselt übermittelt werden. 

(5) Der Kinder- und Jugendhilfeträger und die beauftragte private Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtung haben technische und organisatorische 
Vorkehrungen zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen zu treffen. 

(6) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist berechtigt, Daten gemäß Abs. 1 bis 
3 an andere Kinder- und Jugendhilfeträger, Gerichte sowie Einrichtungen und 
Personen, die in der Begutachtung, Betreuung und Behandlung Kinder und 
Jugendlicher tätig sind oder tätig werden sollen, im Einzelfall zu übermitteln, 
sofern dies im überwiegenden berechtigten Interesse der Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen erforderlich ist. 

(6) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist berechtigt, personenbezogene 
Daten gemäß Abs. 1 bis 3 an andere Kinder- und Jugendhilfeträger, Gerichte 
sowie Einrichtungen und Personen, die in der Begutachtung, Betreuung und 
Behandlung Kinder und Jugendlicher tätig sind oder tätig werden sollen, im 
Einzelfall zu übermitteln, sofern dies im überwiegenden berechtigten Interesse 
der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erforderlich ist. 

(7) Die gemäß Abs. 1 bis 3 verarbeiteten Daten dürfen Gerichten nur soweit 
übermittelt werden, als diese zur Durchführung der jeweiligen Verfahren 
erforderlich sind und das Kindeswohl oder Verschwiegenheitspflichten der 
Weitergabe der Daten nicht entgegenstehen. 

(7) Die gemäß Abs. 1 bis 3 verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen 
Gerichten nur soweit übermittelt werden, als diese zur Durchführung der 
jeweiligen Verfahren erforderlich sind und das Kindeswohl oder 
Verschwiegenheitspflichten der Weitergabe der Daten nicht entgegenstehen. Der 
Kinder- und Jugendhilfeträger ist berechtigt, personenbezogene Daten gemäß 
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Abs. 1 zum Zweck der Überprüfung des Anspruchs auf Familienbeihilfe an die 
Finanzverwaltung zu übermitteln. 

(8) Die verarbeiteten Daten dürfen nur so lange aufbewahrt werden als es für 
die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, erforderlich ist 

(8) Die verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen nur so lange 
aufbewahrt werden als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, 
erforderlich ist 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 47. (1) bis (3) …... § 47. (1) bis (3) …... 

(4) § 8, §9 Abs. 4 und § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

 

Artikel 12 

Änderung des Bundesgesetzes über die Einrichtung einer Dokumentations- und Informationsstelle für Sektenfragen 

Behandlung von Daten, Datenschutz Datenschutz 

§ 5. (1) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe ist die Bundesstelle für Sektenfragen 
berechtigt nach Maßgabe der Abs. 2 bis 7 Daten zu ermitteln, zu verarbeiten und 
zu übermitteln. 

§ 5. (1) Die Bundesstelle für Sektenfragen ist berechtigt, bereits öffentlich 
zugängliche personenbezogene Daten über glaubens- oder 
weltanschauungsbezogene Gemeinschaften, ihre Programme und Aktivitäten 
sowie öffentlich zugängliche Daten über glaubens- oder 
weltanschauungsbezogene Aktivitäten von Einzelpersonen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben gemäß § 4 zu verarbeiten. Liegt ein begründeter Verdacht einer 
Gefährdung gemäß § 4 Abs. 1 vor, ist die Bundesstelle für Sektenfragen 
berechtigt, diese verarbeiteten, öffentlich zugänglichen, personenbezogenen 
Daten an Organe der öffentlichen Aufsicht, an Behörden, an Einrichtungen zur 
Betreuung, Erziehung und zum Unterricht von Minderjährigen und an natürliche 
und juristische Personen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht haben, 
zu übermitteln. Ansonsten ist eine Übermittlung dieser Daten zulässig, wenn kein 
Grund zur Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange der betroffenen 
Personen überwiegen. Personenbezogene Daten natürlicher Personen können in 
diesem Zusammenhang jedoch nur dann übermittelt werden, wenn die 
personenbezogenen Daten bereits an anderem Ort öffentlich gemacht wurden. 

(2) Die Bundesstelle für Sektenfragen ist berechtigt, bereits öffentlich 
zugängliche personenbezogene Daten über glaubens- oder 
weltanschauungsbezogene Gemeinschaften, ihre Programme und Aktivitäten 
sowie öffentlich zugängliche Daten über glaubens- oder 

(2) Personenbezogene Daten über glaubens- oder weltanschauungsbezogene 
Gemeinschaften, ihre Programme und Aktivitäten, die nicht öffentlich zugänglich 
sind, können verarbeitet werden, soweit sie der Bundesstelle für Sektenfragen 
freiwillig mitgeteilt werden oder sonst ohne jegliche Zwangsmaßnahmen 
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weltanschauungsbezogene Aktivitäten von Einzelpersonen zu erheben und zu 
verarbeiten. Liegt ein begründeter Verdacht einer Gefährdung gemäß § 4 Abs. 1 
vor, ist die Bundesstelle für Sektenfragen berechtigt, die erhobenen und 
verarbeiteten öffentlich zugänglichen personenbezogenen Daten zu übermitteln. 
Ansonsten ist eine Übermittlung dieser Daten zulässig, wenn kein Grund zur 
Annahme besteht, daß schutzwürdige Belange der davon Betroffenen 
überwiegen; personenbezogene Daten natürlicher Personen können in diesem 
Zusammenhang jedoch nur dann übermittelt werden, wenn der Betroffene die zu 
übermittelnden personenbezogenen Daten selbst offenkundig öffentlich gemacht 
hat. 

rechtmäßig in ihren Besitz gelangen und ein begründeter Verdacht einer 
Gefährdung gemäß § 4 Abs. 1 vorliegt. Das Verarbeiten von nicht öffentlich 
zugänglichen personenbezogenen Daten natürlicher Personen ist darüber hinaus 
nur zulässig, wenn die betroffene Person über eine bloße Mitgliedschaft 
hinausgehend in der betreffenden Glaubens- oder Weltanschauungsgemeinschaft 
aktiv mitwirkt oder als Einzelperson glaubens- oder weltanschauungsbezogene 
Aktivitäten setzt. Die in diesem Zusammenhang verarbeiteten personenbezogenen 
Daten dürfen an Organe der öffentlichen Aufsicht, an Behörden, an 
Einrichtungen zur Betreuung, Erziehung und zum Unterricht von Minderjährigen 
und an natürliche und juristische Personen, die ein berechtigtes Interesse 
glaubhaft gemacht haben, übermittelt werden, wenn 

 1. es zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 4 Abs. 1 erforderlich ist und 

 2. schutzwürdige Interessen der betroffenen Person an der Geheimhaltung 
nicht überwiegen. 

(3) Personenbezogene Daten über glaubens- oder weltanschauungsbezogene 
Gemeinschaften, ihre Programme und Aktivitäten, die nicht öffentlich zugänglich 
sind, können erhoben und verarbeitet werden, soweit sie der Bundesstelle für 
Sektenfragen freiwillig mitgeteilt werden oder sonst ohne jegliche 
Zwangsmaßnahmen rechtmäßig in ihren Besitz gelangen, wenn ein begründeter 
Verdacht einer Gefährdung gemäß § 4 Abs. 1 vorliegt. Das Erheben und das 
Verarbeiten von nicht öffentlich zugänglichen personenbezogenen Daten 
natürlicher Personen ist darüber hinaus nur zulässig, wenn die betreffende Person 
über eine bloße Mitgliedschaft hinausgehend in der betreffenden Glaubens- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft aktiv mitwirkt oder als Einzelperson glaubens- 
oder weltanschauungsbezogene Aktivitäten setzt. Die in diesem Zusammenhang 
erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen nur übermittelt 
werden, wenn 

 1. es zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 4 Abs. 1 erforderlich ist und 

 2. schutzwürdige Interessen der Betroffenen an der Geheimhaltung nicht 
überwiegen. 

(3) Die Veröffentlichung personenbezogener Daten natürlicher Personen ist 
nur zulässig, wenn von einer Person eine unmittelbar drohende Gefahr der 
Verwirklichung einer strafbaren Handlung gegen die Schutzgüter gemäß § 4 
Abs. 1 Z 1 bis 5, der nicht anders als durch die Veröffentlichung begegnet werden 
kann, ausgeht. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn die personenbezogenen 
Daten bereits an anderem Ort öffentlich gemacht wurden. 

(4) Die Übermittlung personenbezogener Daten darf nur erfolgen, wenn 
nach vorangehender Prüfung anzunehmen ist, daß die Daten beim Empfänger nur 
zu dem der Übermittlung zugrundeliegenden Zweck verwendet werden. 

(4) Die Bundesstelle für Sektenfragen ist berechtigt, folgende 
personenbezogene Daten über natürliche Personen, die zur Erfüllung der 
Aufgaben gemäß § 4 beraten und informiert werden, zu verarbeiten: 

 1. Identifikationsdaten und Kontaktdaten 

 2. Zeitpunkt und Inhalt der Beratung oder Information. 

(5) Die Veröffentlichung personenbezogener Daten natürlicher Personen ist (5) Auskünfte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, die nicht 
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nur zulässig, wenn von einer Person eine unmittelbar drohende Gefahr der 
Verwirklichung einer strafbaren Handlung gegen die Schutzgüter gemäß § 4 
Abs. 1 Z 1 bis 5, der nicht anders als durch die Veröffentlichung begegnet werden 
kann, ausgeht. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn der Betroffene die zu 
veröffentlichenden personenbezogenen Daten selbst offenkundig öffentlich 
gemacht hat. 

öffentlich zugänglich sind (Abs. 2), dürfen nur soweit erteilt werden, als dadurch 
nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden, 
insbesondere als dadurch Rückschlüsse auf die Identität der Personen gezogen 
werden können, die der Bundesstelle für Sektenfragen diese Daten freiwillig 
mitgeteilt haben. Eine Übermittlung oder Veröffentlichung der 
personenbezogenen Daten gemäß Abs. 4 ist nicht zulässig. 

(6) Die Speicherung der erhobenen personenbezogenen Daten ist spätestens 
nach zwei Jahren auf ihre Erforderlichkeit zu prüfen. Personenbezogene Daten, 
die für die Erfüllung der Aufgaben gemäß § 4 nicht unentbehrlich sind, sind 
unverzüglich zu löschen. 

(6) Die Aufbewahrung der verarbeiteten personenbezogenen Daten ist 
spätestens nach zwei Jahren auf ihre Erforderlichkeit zu prüfen. 
Personenbezogene Daten, die für die Erfüllung der Aufgaben gemäß § 4 nicht 
unentbehrlich sind, sind unverzüglich zu löschen. 

(7) Sofern nicht ausdrücklich anderes angeordnet wird, finden die 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978 in der jeweils 
geltenden Fassung, Anwendung. 

(7) Ein vom Datenschutzrat einzusetzender Arbeitsausschuss ist berechtigt, 
Einschau in die bei der Bundesstelle für Sektenfragen vorhandenen Unterlagen zu 
halten. 

Besondere Berichtslegungspflichten Besondere Berichtslegungspflichten 

§ 10. (1) Die Bundesstelle für Sektenfragen hat die von ihr 
wahrgenommenen Dokumentations- und Informationsfälle in einem 
zusammengefaßten Bericht unter Darlegung aller datenschutzrelevanten 
Sachverhalte halbjährlich dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
vorzulegen. Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat den Bericht 
dem Datenschutzrat zur Kenntnis zu bringen. Ein vom Datenschutzrat 
einzusetzender Arbeitsausschuß ist berechtigt, Einschau in die bei der 
Bundesstelle für Sektenfragen vorhandenen Unterlagen zu halten. 

§ 10. (1) Die Bundesstelle für Sektenfragen hat die von ihr 
wahrgenommenen Dokumentations- und Informationsfälle in einem 
zusammengefassten Bericht, der keine personenbezogenen Daten natürlicher 
Personen enthält, halbjährlich der Bundesministerin für Frauen, Familien und 
Jugend vorzulegen. 

Verschwiegenheit Verschwiegenheit 

§ 11. Die Organe und die Dienstnehmer der Bundesstelle für Sektenfragen 
sind, unbeschadet der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und soweit 
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle ihnen aus 
ihrer Tätigkeit gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 bekanntgewordenen Tatsachen 
verpflichtet. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gilt auch nach dem 
Ausscheiden aus der Funktion und nach Beendigung des Dienstverhältnisses. 
Eine Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit kann durch den 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie erfolgen, wenn dies im 
öffentlichen Interesse liegt. 

§ 11. Die Organe und die Bediensteten der Bundesstelle für Sektenfragen 
sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen aus ihrer Tätigkeit gemäß § 4 Abs. 1 
bis 3 bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet. Die Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit gilt auch nach dem Ausscheiden aus der Funktion und nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
besteht nicht, wenn die Offenlegung der Information im überwiegenden 
öffentlichen Interesse liegt. 

Vollziehung Vollziehung 

§ 13. (1) … 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich § 10 Abs. 1 

§ 13. (1) … 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich § 5 Abs. 6 
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letzter Satz der Bundeskanzler, hinsichtlich § 12 der Bundesminister für Finanzen 
betraut. 

letzter Satz der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 
Justiz, hinsichtlich § 12 der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 14. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem seiner Kundmachung folgenden 
Monatsersten in Kraft. 

§ 14. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem seiner Kundmachung folgenden 
Monatsersten in Kraft. 

(2) § 5, § 10, §11 und § 13 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

 

Artikel 13 

Bundesgesetz über die Förderung der außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit (Bundes-Jugendförderungsgesetz) 

Richtlinien Richtlinien 

§ 8. (1) ….. 

(2) Die Förderungsrichtlinien haben insbesondere nähere Bestimmungen zu 
enthalten über 

 1. Zielsetzung, Gegenstand und Zweck einer Förderung, 

 2. die wirtschaftliche, zweckmäßige und sparsame Verwendung einer 
Förderung, 

 3. die allgemeinen und besonderen, persönlichen und sachlichen 
Voraussetzungen, Bedingungen und Auflagen für die Gewährung einer 
Förderung, 

 4. Ausmaß, Art und Auszahlungsmodus einer Förderung, 

 5. das Förderansuchen (Art. Inhalt und Ausstattung der Antragsunterlagen), 

 6. das Verfahren einer Fördergewährung und Förderzusicherung, 

 7. die Durchführung von Abrechnung, Berichtslegung und Kontrolle, 

 8. die Einstellung und Rückforderung einer Förderung, 

 9. den Datenschutz, 

§ 8. (1) ….. 

(2) Die Förderungsrichtlinien haben insbesondere nähere Bestimmungen zu 
enthalten über 

 1. Zielsetzung, Gegenstand und Zweck einer Förderung, 

 2. die wirtschaftliche, zweckmäßige und sparsame Verwendung einer 
Förderung, 

 3. die allgemeinen und besonderen, persönlichen und sachlichen 
Voraussetzungen, Bedingungen und Auflagen für die Gewährung einer 
Förderung, 

 4. Ausmaß, Art und Auszahlungsmodus einer Förderung, 

 5. das Förderansuchen (Art. Inhalt und Ausstattung der Antragsunterlagen), 

 6. das Verfahren einer Fördergewährung und Förderzusicherung, 

 7. die Durchführung von Abrechnung, Berichtslegung und Kontrolle, 

 8. die Einstellung und Rückforderung einer Förderung, 

 10. das Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen und 

 11. den Gerichtsstand. 

(3) bis (5) …. 

 10. das Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen und 

 11. den Gerichtsstand. 

(3) bis (5) …. 
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Zusammenarbeit Datenschutz 

§ 9. Bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes hat der Bundesminister für 
soziale Sicherheit und Generationen auf einen angemessenen 
Informationsaustausch und gegebenenfalls erforderliche Förderungskoordination 
zwischen dem Bund und den anderen Gebietskörperschaften zur Jugendförderung 
hinzuwirken. 

§ 9. (1) Der Bund ist berechtigt zum Zweck der Gewährung, des Nachweises 
der widmungsgemäßen Verwendung und zur nachprüfenden Kontrolle der 
Förderungen im Sinne dieses Bundesgesetzes folgende personenbezogenen Daten 
zu verarbeiten: 

 1. hinsichtlich natürlicher Personen: Vor- und Nachname, ehemalige 
Namen, akademischer Grad, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Adresse, Festnetz- und Mobiltelefonnummern, Email-Adressen, 
Faxnummern, Familienstand, Mitgliedschaft zu einer Jugendorganisation 
gemäß § 2 Abs. 2, berufliche Qualifikation, Daten zur fachlichen und 
wirtschaftlichen Eignungsprüfung; Bankverbindung, Steuernummer, 
Vorsteuerabzugsberechtigung, Angaben über Förderungen von Bund, 
Land, Gemeinde und sonstigen öffentlichen Rechtsträgern 

 2. hinsichtlich juristischer Personen: Name der juristischen Person, Vor- 
und Nachname, ehemalige Namen, akademischer Grad, Geschlecht, 
Geburtsdatum und Geburtsort ihrer verantwortlichen und 
vertretungsbefugten Organe, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 
Mitglieder, Vollmachten, Sitz, Adresse, Firmenbuchnummer, zentrale 
Vereinsregister-, Unternehmensregister-, Ergänzungsregister-Zahl, 
Festnetz- und Mobiltelefonnummern,, Email-Adressen, Faxnummern, 
berufliche Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Daten zur 
fachlichen und wirtschaftlichen Eignungsprüfung; Statuten und 
Geschäftsordnung des Vereines, Bankverbindung, Steuernummer, 
Vorsteuerabzugsberechtigung, Angaben über Förderungen von Bund, 
Land, Gemeinde und sonstigen öffentlichen Rechtsträgern; 

 
(2) Bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes hat der Bundesminister für 

soziale Sicherheit und Generationen auf einen angemessenen 
Informationsaustausch und gegebenenfalls erforderliche Förderungskoordination 
zwischen dem Bund und den anderen Gebietskörperschaften zur Jugendförderung 
hinzuwirken. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 12. (1) und (2) ….... § 12. (1) und (2) ….... 

(3) § 8 Abs. 2, und § 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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Artikel 14 

Änderung des Familienzeitbonusgesetzes 

§ 4. (1) und (2) … 

(3) Die Krankenversicherungsträger haben die in Abs. 1 genannten 
Angelegenheiten im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen der 
Bundesministerin für Familien und Jugend zu vollziehen. 

§ 4. (1) und (2) … 

(3) Die Krankenversicherungsträger sowie die Niederösterreichische 
Gebietskrankenkasse in ihrer Funktion als Kompetenzzentrum und 
Verbindungsstelle (Abs. 4) haben die ihnen nach diesem Bundesgesetz 
übertragenen Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen 
des Bundeskanzlers zu vollziehen. 

§ 8. Die §§ 24e letzter Satz, 25a, 27 Abs. 4, 29, 32, 34, 37 bis 39, 41, 43 
Abs. 2, 44 und 45 KBGG sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 8. Die §§ 24e letzter Satz, 25a, 27 Abs. 4, 29, 32, 34, 36 Abs. 1, 3 und 4, 
37 bis 39, 41, 43 Abs. 2, 44 und 45 KBGG sind sinngemäß anzuwenden. 

Datenerhebung und -übermittlung Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

§ 9. (1) Im Verfahren zur Gewährung des Familienzeitbonus sind die 
Krankenversicherungsträger berechtigt, die hiefür notwendigen 
personenbezogenen Daten der antragstellenden Väter (der Bonusempfänger), des 
im gemeinsamen Haushalt lebenden anderen Elternteils und der Kinder 
automationsunterstützt zu ermitteln und zu verarbeiten; das sind folgende Daten: 

 1. Namen, Titel, Anschrift und Telefonnummer; 

 2. Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer; 

 3. Staatsbürgerschaft samt aufenthaltsrechtlichem Status bei 
nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft; 

 4. Familienstand und Geschlecht; 

 5. Beruf bzw. Tätigkeit; 

 6. Firmenbuchnummern, Name und Anschrift des Dienstgebers; 

 7. Anspruchs- und Berechnungsgrundlagen; 

 8. Art, Umfang und Stand der Verfahren; 

 9. Bescheide; 

 10. Bankverbindung und Kontonummer; 

 11. Vertreter, Zahlungsempfänger sowie die Art und Dauer der Vollmacht; 

 12. Zahlungsbeträge. 

§ 9. (1) Die für die Wahrnehmung der nach diesem Bundesgesetz 
übertragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten werden in der 
Kinderbetreuungsgeld-Datenbank verarbeitet. 

(2) Die mit der Vollziehung betrauten Krankenversicherungsträger sind 
verpflichtet, im Wege der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse der 

(2) Als erforderliche personenbezogene Daten im Sinne des Abs. 1 gelten 
insbesondere folgende Daten des antragstellenden Vaters (des 
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Bundesministerin für Familien und Jugend insbesondere folgende Daten zur 
automationsunterstützten Besorgung der Statistik zu übermitteln: 

 1. Anzahl der Bezieher aufgegliedert nach Geschlecht, Familienstand, 
Staatsbürgerschaft samt aufenthaltsrechtlichem Status; 

 2. Beruf bzw. Tätigkeit der Bezieher. 

Bonusempfängers), des zweiten Elternteils, der Kinder und sonstiger relevanter 
Personen: 

 1. Namen, Titel, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse; 

 2. Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer; 

 3. Staatsbürgerschaft samt aufenthaltsrechtlichem Status bei 
nichtösterreichischer Staatsangehörigkeit; 

 4. Familienstand und Geschlecht; 

 5. Beruf bzw. Tätigkeit; 

 6. Firmenbuchnummern, Name und Anschrift des Dienstgebers; 

 7. Anspruchs- und Berechnungsgrundlagen; 

 8. Art, Umfang und Stand der Verfahren; 

 9. Bescheide; 

 10. Bankverbindung und Kontonummer; 

 11. Vertreter, Zahlungsempfänger sowie die Art und Dauer der Vollmacht; 

 12. Zahlungsbeträge. 

(3) Die Krankenversicherungsträger sind verpflichtet, den anderen 
Krankenversicherungsträgern auf deren Ersuchen die für die ordnungsgemäße 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Daten im Wege 
automationsunterstützter Datenübermittlung zur Verfügung zu stellen. 

(3) Die Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse in ihrer Funktion als 
Kompetenzzentrum (§ 4 Abs. 4) hat dem Bundeskanzler anonymisierte Daten zur 
automatisierten Besorgung der Statistik zu übermitteln. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 12. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. März 2017 in Kraft und ist auf 
Geburten nach dem 28. Februar 2017 anzuwenden. 

§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. März 2017 in Kraft und ist auf 
Geburten nach dem 28. Februar 2017 anzuwenden. 

(2) § 4 Abs. 3, 8, die Überschrift zu § 9 und § 9 Abs. 1 bis 3 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/20XX treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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